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Bürgerbeteiligung gemäß § 4a Abs. 3 BauGB  
im Zeitraum vom 20.11.2017 bis einschl. 20.12.2017 
  
Bürger: 1 Schreiben vom 08.11.2017  

Stellungnahme Bürger  Stellungnahme Verwaltung und Planungsbüro / Beschlussempfehlung 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
Inanspruchnahme landwirtschaftlicher Flächen 
 
Die Begründung des Bebauungsplanes enthält eine umfangreiche Abwägung 
(Kapitel 4.3) gemäß § 1a Abs. 2 BauGB. Als Fazit wurde festgestellt: 
 
„dass ein konkreter Bedarf für die geplante Wohngebietsausweisung besteht. Al-
ternativen, die zu einem geringeren Eingriff in die landwirtschaftliche Nutzung 
führen, bestehen nicht. Nach dem Ziel Z3.1.4-4 der Regionalplanung sind die 
Wohnsiedlungsflächen vorrangig im zentralen Ortsteil anzusiedeln, während in 
den anderen Ortsteilen die Eigenentwicklung im Vordergrund steht. Somit ist 
deutlich, dass der Entwicklung des Wohnparks Farnwiese standortbedingt Vor-
rang einzuräumen ist. Im Rahmen der städtebaulichen Abwägung ist festzustel-
len, dass der Baugebietsentwicklung mit Schaffung von Wohnraum gegenüber 
den Einschränkungen der landwirtschaftlichen Nutzung, auch in Bezug auf alter-
native Flächen, Vorrang einzuräumen ist.“ 
 
Ergänzend ist festzustellen, dass, insbesondere auch aufgrund der fehlenden 
Flächenverfügbarkeit, keine Alternativen bestehen. 

- Definierte Maßnahmen eines nicht rechtskräftig gewordenen Bebau-

ungsplanes wurden bereits berücksichtigt. 

- Weitere Maßnahmen an Fließgewässern scheiden aufgrund der Eigen-

tumsverhältnisse aus. 

- Möglichkeiten für biotopverbessernde Maßnahmen im Wald bestehen 

nach Aussagen der Behörden nicht. 

- Spezielle Artenschutzmaßnahmen wurden ebenfalls berücksichtigt und 

tragen nicht zwangsläufig zu einer Reduzierung landwirtschaftlicher Flä-

chen bei. 

Anzumerken ist auch, dass nach dem Punktwertsystem der Kompensationsver-
ordnung nur ca. 90 % des Eingriffs ausgeglichen werden. Insofern stellt der Ver-
zicht auf die Beanspruchung weiterer landwirtschaftlicher Flächen bereits eine 
sachgemäße Abwägung dar. 
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Bürger: 1 Schreiben vom 08.11.2017  

Stellungnahme Bürger  Stellungnahme Verwaltung und Planungsbüro / Beschlussempfehlung 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
Die Kompensationsmöglichkeiten in der Gemeinde wurden somit eingehend ge-
prüft und abgewogen. Maßgeblich für die Auswahl einer Ausgleichsfläche ist de-
ren zeitnahe Verfügbarkeit. Dies lässt sich realistisch nur auf gemeindeeigenen 
Flächen umsetzten. Die Gemeinde Niedernhausen hat deshalb im Vorfeld der 
Planung bereits einige potentielle und zum Erwerb anstehende Grundstücke 
fachlich prüfen lassen und ein Teil der Flächen angekauft. Die Maßnahmen wur-
den bereits 2015 /16 mit der Unteren Naturschutzbehörde abgestimmt. Zum Teil 
sind die Flächen bereits im Flächennutzungsplan der Gemeinde als Ausgleichs-
flächen gekennzeichnet.  
 
Die Ausgleichsmöglichkeiten im Bereich von Waldflächen wurde ebenfalls über-
prüft. Auch Maßnahmen, die aus den bachschauen resultieren wurden überprüft.  
Die verwendeten Ausgleichsflächen sind ein Ergebnis aus langen Abstimmungs- 
und Abwägungsprozessen unter Beteiligung der zuständigen Fachämter. Im 
Umweltbericht sind unter Pkt. 4.3.5 Beurteilung von potentiellen Ausgleichsflä-
chen dazu ergänzende Angaben hinsichtlich der Eignung der Flächen beschrie-
ben.  
 
Bezüglich der erforderlichen Pflegemaßnahmen beabsichtigt die Gemeinde vor-
zugsweise Verträge mit den örtlichen Landwirten zu vereinbaren. Alternativ kön-
nen auch Garten- und Landschaftsbaufirmen beauftragt werden. 
 
 
Die Bedenken werden zurückgewiesen.  
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Bürger: 2 Schreiben vom 25.11.2017  

Stellungnahme Bürger  Stellungnahme Verwaltung und Planungsbüro / Beschlussempfehlung 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
Privatstraße  

Bezüglich des Themas „Privatstraße“ fand am 28.05.2018 ein Erörterungstermin 
mit den betroffenen Anwohnern statt. In diesem wurde den Anwohner seitens 
der Gemeinde bezüglich der Fläche zur erforderlichen Verbreiterung der Privat-
straße ein Pachtmodell vorgeschlagen. Die Einfriedung, Oberflächengestaltung 
und Entwässerung der Fläche verbleibt hierbei im Verantwortungsbereich der 
Anwohner. 

Mit Schreiben vom 18.06.2018 haben die Anwohner ihr grundsätzliches Einver-
nehmen erklärt. In weiteren sollen noch mit einem Ingenieurbüro die Möglichkei-
ten zur Entwässerung geklärt werden. 

Die Bedenken können somit als ausgeräumt betrachtet werden. Weiter Be-
schlüsse im Bauleitverfahren hierzu sind nicht erforderlich. 

 

Mit den Anwohnern sind entsprechende Pachtverträge zu schließen.  
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Bürger: 2 Schreiben vom 25.11.2017  

Stellungnahme Bürger  Stellungnahme Verwaltung und Planungsbüro / Beschlussempfehlung 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Entwässerung 

 
Bezüglich des Hangwassers ist festzustellen, dass das Niederschlagswasser der 
Dächer und Verkehrsflächen in einem Regenwasserkanal gesammelt und ge-
ordnet abgeführt wird. Insofern ist die heutige Situation mit der künftigen nicht 
vergleichbar. Das bei Starkregenereignissen anfallenden Hangwasser wird künf-
tig nicht mehr anfallen. Es bleibt das Erfordernis eine Entwässerung des Privat-
weges sicherzustellen. Hierzu bestehen mehrere Möglichkeiten, die in einem 
Gespräch mit einem Ingenieurbüro erörtert werden sollen. 

Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fußweg-Konzept 
 
Es ist nicht erkennbar warum die Bewohner des Neubaugebietes nicht die Plan-
straße A als Verbindungsweg zum Ortskern nehmen sollen. Eine Beanspru-
chung des Bürgersteiges entlang der Idsteiner Straße wäre zudem auch nicht 
schädlich. 
 

Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
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Bürger: 2 Schreiben vom 25.11.2017  

Stellungnahme Bürger  Stellungnahme Verwaltung und Planungsbüro / Beschlussempfehlung 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Verkehrsplanung 

Die Verkehrsplaner R+T führen hierzu folgendes aus: 

„Die westliche Ein-/Ausfahrt zur Idsteiner Straße dient v.a. dem westlichen Be-
reich des Plangebietes als Erschließung. Über diese Anbindung kann etwa 1/3 
des Gebietsverkehrs abgewickelt werden. Sie trägt somit zur Entlastung der öst-
lichen Gebietszufahrt über die Ahornstraße bei. Der Verkehrsablauf an dieser 
Gebietsanbindung ist auch bei einer Regelung als vorfahrtgeregelter Knoten-
punkt gut. Die durchschnittliche Wartezeit der in die Idsteiner Straße einbiegen-
den Kfz – als untergeordnetem Strom – beträgt selbst während der Spitzenstun-
den nur weniger als 20 Sekunden (Verkehrsqualitätsstufe B).  

Eine alleinige Anbindung des B-Plan-Gebietes an die Idsteiner Straße im westli-
chen Bereich wird nicht empfohlen, da dies bei allen Verkehrsteilnehmern, die in 
Richtung Osten fahren, zu Umwegen führt. 

Eine Anbindung über die Ulmenstraße wäre ebenfalls umwegig und würde zu 
einer Verkehrszunahme im Bereich der Ulmenstraße führen. Auch der Lenzhah-
ner Weg würde durch die Anbindung des Gebietes über die Ulmenstraße stärker 
belastet, sofern der Gebietsverkehr nicht ohnehin über die Ahornstraße zur über-
geordneten Idsteiner Straße gelangen würde.  

Für den Knotenpunkt „Idsteiner Straße / Ahornstraße“ ist die Leistungsfähigkeit 
gegeben. Die Qualität des Verkehrsablaufs der aus der Ahornstraße in die Id-
steiner Straße einbiegenden Linksabbieger ist während der vormittäglichen Spit-
zenstunde „befriedigend“ (Verkehrsqualitätsstufe C) und während der nachmit-
täglichen Spitzenstunde „ausreichend“ (Verkehrsqualitätsstufe D). Eine Überlas-
tung ist somit auch zu den „Stoßzeiten“ (vor- und nachmittägliche Spitzenstunde) 
im Regelfall nicht zu erwarten.  
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Bürger: 2 Schreiben vom 25.11.2017  

Stellungnahme Bürger  Stellungnahme Verwaltung und Planungsbüro / Beschlussempfehlung 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Der Bebauungsplan sieht vor, die Anbindung der Ahornstraße an die Idsteiner 
Straße um ca. 25 Meter nach Westen zu verschieben und die Ahornstraße süd-
lich der Taunusstraße entsprechend zu verschwenken. Auf diese Weise werden 
eine separate verkehrliche Erschließung der Tankstelle sowie eine Entflechtung 
der Verkehre am Knotenpunkt möglich. Im Zuge dieses Verschwenks können 
auch die Gehwege in der Ahornstraße verbreitert werden, insbesondere um 
Schulwege sicherer gestalten zu können. Außerdem kann die bestehende Fuß-
gängerschutzanlage in der Idsteiner Straße ggf. nach Osten – näher an die be-
stehende Bushaltestelle für stadteinwärts fahrende Busse – verlegt werden. Die 
Bushaltestelle für die stadtauswärts fahrenden Busse kann ggf. von der Idsteiner 
Straße in die Ahornstraße verlegt werden und damit näher an das Wohngebiet 
Farnwiese heranrücken. Durch diese Maßnahmen wird die Verkehrssituation im 
Bereich des Knotenpunktes „Idsteiner Straße /Ahornstraße“ insgesamt verbes-
sert. Ein Verkehrszusammenbruch ist nicht zu erwarten.“ 

 

 Die Bedenken werden zurückgewiesen. 

 

 

 

 

Allgemeine Anmerkungen 

 
s. Pkt. Privatstraße 
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Bürger: 3 Email vom 04.12.2017  

Stellungnahme Bürger  Stellungnahme Verwaltung und Planungsbüro / Beschlussempfehlung 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Fußwegverbindung 

 
Im bestehenden Bebauungsplan „Im Autal“ sind in dem von Ihnen vorgeschla-
genen Bereich bereits entsprechende Fußwegeverbindungen ausgewiesen, so-
dass eine erneute Ausweisung in dem hier vorliegenden Bebauungsplan nicht 
erforderlich ist. Allerdings ist die Gemeinde durch vertragliche Regelungen aus 
früheren Jahren derzeit daran gehindert hier eine direkte Fußwegeverbindung 
herzustellen. 

 

Der im Bebauungsplan erhaltene Weg neben dem Regenrückhaltebecken wird 
öffentlich zugänglich sein, da dieser auch zu Bewirtschaftung der angrenzenden  
Grünlandgrundstücke dient. 

 

Der Anregung kann daher nicht entsprochen werden. 
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Bürger: 4 Schreiben vom 04.12.2017  

Stellungnahme Bürger  Stellungnahme Verwaltung und Planungsbüro / Beschlussempfehlung 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

Fußwegeverbindungen 

Städtebauliches Ziel ist es das Neubaugebiet möglichst optimal in den Sied-
lungskörper einzubinden und viele Fuß- und Radwegeverbindungen in die be-
nachbarten Quartiere zu ermöglichen. Diese Verbindungen helfen auch einen 
Austausch und Besuch der Nachbarschaft zu ermöglichen ohne unnötige Ver-
kehre zu generieren. In der städtebaulichen Abwägung ist diesen Vorteilen Vor-
rang vor den Nachteilen eine Inanspruchnahme von eingeschränkt begrünbaren 
Flächen unter den Hochspannungsleitungen einzuräumen. 

Zusätzliche Wegebeziehungen führen nicht zu einer Erhöhung der Kriminalität, 
eher wird die soziale Kontrolle durch zusätzliche Fuß- und Radwege erhöht. 

Fußgänger und Radfahrer sind geneigt immer den direkten Weg zu wählen, 
wenn dieser eine Abkürzung darstellt. Dies führt mitunter zu nicht kontrollierba-
ren „Trampelpfaden“, die nicht erwünscht sind. Von daher wird mit den ausge-
wiesenen Fuß- und Radwegen einer solchen Entwicklung im Vorfeld gegenge-
steuert. Die Kosten sind insoweit für diese kurzen Teilabschnitte vertretbar.  

 

Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
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Bürger: 5 Schreiben vom 06.12.2017  

Stellungnahme Bürger  Stellungnahme Verwaltung und Planungsbüro / Beschlussempfehlung 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
Nutzungen im Bereich des Regenrückhaltebeckens 

2. im Vertrag heißt es u.a. 

    „a) keine dem Charakter des Geländes als Feuchtbiotop und Ruhezone  
          widersprechende Anlagen, wie Gebäude, Straßen, Parkplätze,  
          Sportanlagen und dergleichen zu errichten 
      b) keine Wege anzulegen, auch nicht unmittelbar entlang der südwest- 
           lichen Grenze der Wohngrundstücke, Flur 15, Flst. 218/12, 218/5,  
           218/4, 218/3, 218/2, 218/9, 218/8, 218/7, 218/6, 105/6“ 
 
Die Anlage des geplanten Regenrückhaltebeckens ist mit keinem der vorge-
nannten Anlagen vergleichbar. Das Gelände als Feuchtbiotop und Ruhezone 
wird durch das Regenrückhaltebecken nicht beeinträchtigt. Hierzu wird auch auf 
den Artenschutzbeitrag
Gemeinde, dass das Feuchtbiotop erhalten und nicht beeinträchtigt wird. 

vom Juli 2016 verwiesen. Es liegt auch im Interesse der 
 
Die Ausweisung eines Weges auf dem Flurstück 213/1 (nicht 219/1) sowie auf 
dem Flutstück 218/12 ist im Bebauungsplan nicht enthalten. Die diesbezüglichen 
Einwendungen sind daher auf der Ebene der hier vorliegenden Bauleitplanung 
ohne Belang. 
 
Auch wenn im Gebiet keine weiteren befestigten Wege vorhanden sind, so wer-
den dennoch die gemeindeeigenen Grundstücke, die im Bebauungsplan „Im Au-
tal“ als Grünflächen ausgewiesen sind, als Zugang zu den privaten und öffentli-
chen Grünflächen und zur Bewirtschaftung und Pflege der Grundstücke in die-
sem Bereich genutzt. Die Ausweisung des Fuß- und Wirtschaftsweges entlang 
des Regenrückhaltbeckens soll lediglich die Möglichkeit der Bewirtschaftung und 
Pflege der Grundstücke weiterhin sicherstellen. Seite 36 der Begründung zum 
Bebauungsplan wird entsprechend korrigiert. Der Satz „Darüber hinaus ermög-
licht der Weg eine zusätzliche Wegeverbindung zwischen dem Baugebiet Farn-
wiese und dem Autal“ wird gestrichen.  
 
 
Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
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Bürger: 5 Schreiben vom 06.12.2017  

Stellungnahme Bürger  Stellungnahme Verwaltung und Planungsbüro / Beschlussempfehlung 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

Erdverlegung der vorhandenen Hochspannungsleitung 
In der Offenlage wurde wie folgt abgewogen: 
Eine Verlegung der Hochspannungsleitung in die Erde wurde schon vor Jahren 
seitens der Gemeinde überprüft. Auf erneute Nachfrage teilt die Syna GmbH am 
04.07.2017 mit, dass sich die Kosten auf ca. 3,5 Mio. € belaufen würden. Im 
Ergebnis ist festzustellen, dass eine solche Maßnahme wünschenswert, aber 
nach jetziger Kenntnis wirtschaftlich kaum tragbar ist. 
 
Die Anregung wird zurückgewiesen. 
 
Die bereits getroffene Abwägung wird aufrechtgehalten. 
 
Ergänzend ist folgendes festzustellen: 
Der vorliegende Bebauungsplan weist für die von der Hochspannungsleitung be-
troffenen Flächen „Öffentliche Grünflächen, öffentliche Straßen und private Stell-
plätze“ aus, sodass die privaten Baugrundstücke nicht von den Schutzstreifen 
der Hochspannungsleitung betroffen sind.  
 
In der Baulandumlegung werden, die mit Grunddienstbarkeiten belasteten Flä-
chen, unter den Hochspannungsleitungen berücksichtigt. 
Auch bei einer nachträglichen Erdverkabelung sind entsprechende Schutzstrei-
fen einzuhalten. Die Grundstücke sind auch dann entsprechend mit Dienstbar-
keiten belastet und können nicht als Baugrundstück genutzt werden.  
 
Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
 
Strahlenbelastung 
Sowohl die vorhandene und wie die geplante Kindertagesstätte befinden sich 
außerhalb des rechtlich erforderlichen Schutzstreifens der Hochspannungslei-
tungen. Gemäß der 26. Verordnung zum Bundesimmissionsschutzgesetz liegen 
die Grenzwerte für das elektrische Feld bei 5 kV/m sowie für das magnetische 
Feld bei 100 µT für den dauernden Aufenthalt der allgemeinen Bevölkerung in 
50 Hz-Feldern. Dieser Wert stellt nach Meinung der deutschen Strahlenschutz-
kommission den Schutz des Menschen vor elektromagnetischen Feldern sicher.  

Die elektrische Feldstärke und die magnetische Flussdichte nehmen mit  
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Bürger: 5 Schreiben vom 06.12.2017  

Stellungnahme Bürger  Stellungnahme Verwaltung und Planungsbüro / Beschlussempfehlung 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

zunehmenden Abstand deutlich ab. Der Grenzwert für die elektrische Feldstärke 
und die magnetische Flussdichte wird selbst direkt unter der Freileitung nicht 
erreicht.  
 
Insofern besteht auf der Ebene der Bauleitplanung kein weiterer Handlungsbe-
darf.  
 
Die Bedenken werden zurückgewiesen. 

 
 
Versorgungssicherheit 
Die Versorgungssicherheit ist auch bei der Verwendung von Hochspannungslei-
tungen gegeben. 
Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
 
Sicherheit 
Die Grünstrukturen unter der Hochspannungsleitung sollen aus Gründen des 
Natur- und Artenschutzes weitgehend erhalten bleiben. Dabei sind die Sicher-
heitsauflagen des Versorgungsträgers, wie im B-Plan dargestellt, zu beachten. 
Die Anregung wird zurückgewiesen. 
 
Lärmschutz 
In der Offenlage wurde wie folgt abgewogen: 
Ein Lärmschutzwall im Bereich der Bestandsbebauung ist aus Platzmangel und 
eigentumsrechtlichen Gründen nicht umsetzbar. Ein Rechtsanspruch auf Durch-
führung seitens des Straßenbaulastträgers (HessenMobil) besteht nicht. Ein 
Lärmschutzwall entlang der Autobahn würde aufgrund der Lage und zu großen 
Entfernung wahrscheinlich auch keine Entlastung bringen. Zudem wäre dies eine 
Maßnahme, die seitens des Straßenbaulastträgers durchzuführen wäre. 
 
Die Anregung wird zurückgewiesen. 
 
Ergänzend ist festzustellen: 
Eine Gemeinde ist im Rahmen der Bauleitplanung nur dann für den Lärmschutz 
verantwortlich, wenn sie mit einer neuen Baufläche an eine bestehende Lärm-
quelle heranrückt. Die Verpflichtung zu einem Lärmschutz zugunsten einer  
 



Bebauungsplan Nr. 19/2014 „Wohnpark Farnwiese / 1. Änderung Idsteiner Straße“ im Ortsteil Niedernhausen 
Beteiligung gemäß § 4a Abs. 3 BauGB     Abwägungsvorschläge zu den Bedenken, Anregungen und Hinweisen                

 

13 

Bürger: 5 Schreiben vom 06.12.2017  

Stellungnahme Bürger  Stellungnahme Verwaltung und Planungsbüro / Beschlussempfehlung 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

bestehenden Bebauung, außerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungspla-
nes, besteht nicht. 
 
Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
 
 
Bushaltestelle – geplanter Standort 
In der Offenlage wurde wie folgt abgewogen: 

 
Die Bushaltestelle befindet sich derzeit in der Idsteiner Straße im Bereich der 
Tankstellenzufahrt. Eine Verlegung der Bushaltestelle von der Idsteiner Straße 
in die deutlich mit weniger Verkehr belastete Ahornstraße würde daher die Si-
cherheit, insbesondere der Kinder, die sich auf den Schulweg befinden, erhöhen.  
 

Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
 
Die bereits getroffene Abwägung wird aufrechtgehalten. 

 
 
 

Feuchtbiotop 

Siehe Pkt. Nutzungen im Bereich des Regenrückhaltebeckens 
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Bürger: 5 Schreiben vom 06.12.2017  

Stellungnahme Bürger  Stellungnahme Verwaltung und Planungsbüro / Beschlussempfehlung 
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Bürger: 6 Schreiben vom 11.12.2017  

Stellungnahme Bürger  Stellungnahme Verwaltung und Planungsbüro / Beschlussempfehlung 
 

 

 
 

 

 
 
 

 
 
Privatstraße  

Bezüglich des Themas „Privatstraße“ fand am 28.05.2018 ein Erörterungstermin 
mit den betroffenen Anwohnern statt. In diesem wurde den Anwohner seitens 
der Gemeinde bezüglich der Fläche zur erforderlichen Verbreiterung der Privat-
straße ein Pachtmodell vorgeschlagen. Die Einfriedung, Oberflächengestaltung 
und Entwässerung der Fläche verbleibt hierbei im Verantwortungsbereich der 
Anwohner. 

Mit Schreiben vom 18.06.2018 haben die Anwohner ihr grundsätzliches Einver-
nehmen erklärt. In weiteren sollen noch mit einem Ingenieurbüro die Möglichkei-
ten zur Entwässerung geklärt werden. 

Die Bedenken können somit als ausgeräumt betrachtet werden. Weiter Be-
schlüsse im Bauleitverfahren hierzu sind nicht erforderlich. 
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Bürger: 6 Schreiben vom 11.12.2017  

Stellungnahme Bürger  Stellungnahme Verwaltung und Planungsbüro / Beschlussempfehlung 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
Entwässerung 

 
Bezüglich des Hangwassers ist festzustellen, dass das Niederschlagswasser der 
Dächer und Verkehrsflächen in einem Regenwasserkanal gesammelt und ge-
ordnet abgeführt wird. Insofern ist die heutige Situation mit der künftigen nicht 
vergleichbar. Das bei Starkregenereignissen anfallenden Hangwasser wird künf-
tig nicht mehr anfallen. Es bleibt das Erfordernis eine Entwässerung des Privat-
weges sicherzustellen. Hierzu bestehen mehrere Möglichkeiten, die in einem 
Gespräch mit einem Ingenieurbüro erörtert werden sollen. 

Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fußweg-Konzept 
 
Es ist nicht erkennbar warum die Bewohner des Neubaugebietes nicht die Plan-
straße A als Verbindungsweg zum Ortskern nehmen sollen. Eine Beanspru-
chung des Bürgersteiges entlang der Idsteiner Straße wäre zudem auch nicht 
schädlich. Bezüglich einer Benutzung der Privatstraße obliegt es den Pächtern 
für die gewünschten Absperrmaßnahmen zu sorgen. 
 

Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
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Bürger: 6 Schreiben vom 11.12.2017  

Stellungnahme Bürger  Stellungnahme Verwaltung und Planungsbüro / Beschlussempfehlung 
 

 

 
 

 
 
 

 
Verkehrsplanung 

Die Verkehrsplaner R+T führen hierzu folgendes aus: 

„Die westliche Ein-/Ausfahrt zur Idsteiner Straße dient v.a. dem westlichen Be-
reich des Plangebietes als Erschließung. Über diese Anbindung kann etwa 1/3 
des Gebietsverkehrs abgewickelt werden. Sie trägt somit zur Entlastung der öst-
lichen Gebietszufahrt über die Ahornstraße bei. Der Verkehrsablauf an dieser 
Gebietsanbindung ist auch bei einer Regelung als vorfahrtgeregelter Knoten-
punkt gut. Die durchschnittliche Wartezeit der in die Idsteiner Straße einbiegen-
den Kfz – als untergeordnetem Strom – beträgt selbst während der Spitzenstun-
den nur weniger als 20 Sekunden (Verkehrsqualitätsstufe B).  

Eine alleinige Anbindung des B-Plan-Gebietes an die Idsteiner Straße im westli-
chen Bereich wird nicht empfohlen, da dies bei allen Verkehrsteilnehmern, die in 
Richtung Osten fahren, zu Umwegen führt. 

Eine Anbindung über die Ulmenstraße wäre ebenfalls umwegig und würde zu 
einer Verkehrszunahme im Bereich der Ulmenstraße führen. Auch der Lenzhah-
ner Weg würde durch die Anbindung des Gebietes über die Ulmenstraße stärker 
belastet, sofern der Gebietsverkehr nicht ohnehin über die Ahornstraße zur über-
geordneten Idsteiner Straße gelangen würde.  

Für den Knotenpunkt „Idsteiner Straße / Ahornstraße“ ist die Leistungsfähigkeit 
gegeben. Die Qualität des Verkehrsablaufs der aus der Ahornstraße in die Id-
steiner Straße einbiegenden Linksabbieger ist während der vormittäglichen Spit-
zenstunde „befriedigend“ (Verkehrsqualitätsstufe C) und während der nachmit-
täglichen Spitzenstunde „ausreichend“ (Verkehrsqualitätsstufe D). Eine Überlas-
tung ist somit auch zu den „Stoßzeiten“ (vor- und nachmittägliche Spitzenstunde) 
im Regelfall nicht zu erwarten.  
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Bürger: 6 Schreiben vom 11.12.2017  

Stellungnahme Bürger  Stellungnahme Verwaltung und Planungsbüro / Beschlussempfehlung 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
Der Bebauungsplan sieht vor, die Anbindung der Ahornstraße an die Idsteiner 
Straße um ca. 25 Meter nach Westen zu verschieben und die Ahornstraße süd-
lich der Taunusstraße entsprechend zu verschwenken. Auf diese Weise werden 
eine separate verkehrliche Erschließung der Tankstelle sowie eine Entflechtung 
der Verkehre am Knotenpunkt möglich. Im Zuge dieses Verschwenks können 
auch die Gehwege in der Ahornstraße verbreitert werden, insbesondere um 
Schulwege sicherer gestalten zu können. Außerdem kann die bestehende Fuß-
gängerschutzanlage in der Idsteiner Straße ggf. nach Osten – näher an die be-
stehende Bushaltestelle für stadteinwärts fahrende Busse – verlegt werden. Die 
Bushaltestelle für die stadtauswärts fahrenden Busse kann ggf. von der Idsteiner 
Straße in die Ahornstraße verlegt werden und damit näher an das Wohngebiet 
Farnwiese heranrücken. Durch diese Maßnahmen wird die Verkehrssituation im 
Bereich des Knotenpunktes „Idsteiner Straße /Ahornstraße“ insgesamt verbes-
sert. Ein Verkehrszusammenbruch ist nicht zu erwarten.“ 

 

 Die Bedenken werden zurückgewiesen. 

 

 

 

 

Allgemeine Anmerkungen 

 
s. Pkt. Privatstraße 
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Bürger: 7 Schreiben vom 20.12.2017  

Stellungnahme Bürger  Stellungnahme Verwaltung und Planungsbüro / Beschlussempfehlung 
 

 

 
 

 

 
 
 

 
Zuschnitt Grundstück Idsteiner Straße 56 

Zwischenzeitlich fanden Gespräche mit dem Eigentümer statt. Danach soll ein 
Grundstückstausch für die vom Straßenbau betroffenen Fläche (ca. 29 m²) mit 
einer gleichgroßen Fläche aus dem Plangebiet WA 8 erfolgen. Der Flächen-
tausch ermöglicht den Eigentümer dann eine bessere bauliche Nutzung seines 
Grundstückes für einen weiteren Bauplatz. 

 

Die Maßnahmen zur Kompensation des Flächenverlustes, Entschädigung zum 
Baulandpreis oder Flächentausch sind im anschließenden Umlegungsverfahren 
oder durch privatrechtliche Vereinbarung zu regeln.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bebauungsplan Nr. 19/2014 „Wohnpark Farnwiese / 1. Änderung Idsteiner Straße“ im Ortsteil Niedernhausen 
Beteiligung gemäß § 4a Abs. 3 BauGB     Abwägungsvorschläge zu den Bedenken, Anregungen und Hinweisen                

 

20 

Bürger: 7 Schreiben vom 20.12.2017  

Stellungnahme Bürger  Stellungnahme Verwaltung und Planungsbüro / Beschlussempfehlung 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mischgebietsausweisung 
 
Durch die geplante Bebauung im Mischgebiet MI 1 erfolgt keine Beeinträchtigung 
des vorhandenen Grundstücks. Die Ausweisung eines Allgemeinen Wohnge-
biets im direkten Anschlussbereich an die Einmündung ist aufgrund der dort herr-
schenden höheren Lärmbelastung und aus funktionalen Gründen städtebaulich 
nicht begründbar. Aufgrund der geringen Flächengröße ist auch bei der Errich-
tung von Gewerbenutzungen, wie z.B. einer Arzt- oder Rechtsanwaltspraxis in 
einem Wohn- und Geschäftshaus, nicht mit einer spürbaren Mehrbelastung im 
Vergleich zu einem reinen Wohngebäude zu rechnen. Sonstige (lärmintensivere) 
Gewerbebetriebe sind zudem aufgrund der geringen Grundstücksgröße ausge-
schlossen. 
 
Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
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Bürger: 8 Schreiben vom 07.12.2017  

Stellungnahme Bürger  Stellungnahme Verwaltung und Planungsbüro / Beschlussempfehlung 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
Privatstraße  

Bezüglich des Themas „Privatstraße“ fand am 28.05.2018 ein Erörterungstermin 
mit den betroffenen Anwohnern statt. In diesem wurde den Anwohner seitens 
der Gemeinde bezüglich der Fläche zur erforderlichen Verbreiterung der Privat-
straße ein Pachtmodell vorgeschlagen. Die Einfriedung, Oberflächengestaltung 
und Entwässerung der Fläche verbleibt hierbei im Verantwortungsbereich der 
Anwohner. 

Mit Schreiben vom 18.06.2018 haben die Anwohner ihr grundsätzliches Einver-
nehmen erklärt. In weiteren sollen noch mit einem Ingenieurbüro die Möglichkei-
ten zur Entwässerung geklärt werden. 

Die Bedenken können somit als ausgeräumt betrachtet werden. Weiter Be-
schlüsse im Bauleitverfahren hierzu sind nicht erforderlich. 
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Bürger: 8 Schreiben vom 07.12.2017  

Stellungnahme Bürger  Stellungnahme Verwaltung und Planungsbüro / Beschlussempfehlung 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Entwässerung 

 
Bezüglich des Hangwassers ist festzustellen, dass das Niederschlagswasser der 
Dächer und Verkehrsflächen in einem Regenwasserkanal gesammelt und ge-
ordnet abgeführt wird. Insofern ist die heutige Situation mit der künftigen nicht 
vergleichbar. Das bei Starkregenereignissen anfallenden Hangwasser wird künf-
tig nicht mehr anfallen. Es bleibt das Erfordernis eine Entwässerung des Privat-
weges sicherzustellen. Hierzu bestehen mehrere Möglichkeiten, die in einem 
Gespräch mit einem Ingenieurbüro erörtert werden sollen. 

Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fußweg-Konzept 
 
Es ist nicht erkennbar warum die Bewohner des Neubaugebietes nicht die Plan-
straße A als Verbindungsweg zum Ortskern nehmen sollen. Eine Beanspru-
chung des Bürgersteiges entlang der Idsteiner Straße wäre zudem auch nicht 
schädlich. Bezüglich einer Benutzung der Privatstraße obliegt es den Pächtern 
für die gewünschten Absperrmaßnahmen zu sorgen. 
 

Die Bedenken werden zurückgewiesen. 

 

 

 

 

 



Bebauungsplan Nr. 19/2014 „Wohnpark Farnwiese / 1. Änderung Idsteiner Straße“ im Ortsteil Niedernhausen 
Beteiligung gemäß § 4a Abs. 3 BauGB     Abwägungsvorschläge zu den Bedenken, Anregungen und Hinweisen                

 

23 

Bürger: 8 Schreiben vom 07.12.2017  

Stellungnahme Bürger  Stellungnahme Verwaltung und Planungsbüro / Beschlussempfehlung 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Die Verkehrsplaner R+T führen hierzu folgendes aus: 

„Die westliche Ein-/Ausfahrt zur Idsteiner Straße dient v.a. dem westlichen Be-
reich des Plangebietes als Erschließung. Über diese Anbindung kann etwa 1/3 
des Gebietsverkehrs abgewickelt werden. Sie trägt somit zur Entlastung der öst-
lichen Gebietszufahrt über die Ahornstraße bei. Der Verkehrsablauf an dieser 
Gebietsanbindung ist auch bei einer Regelung als vorfahrtgeregelter Knoten-
punkt gut. Die durchschnittliche Wartezeit der in die Idsteiner Straße einbiegen-
den Kfz – als untergeordnetem Strom – beträgt selbst während der Spitzenstun-
den nur weniger als 20 Sekunden (Verkehrsqualitätsstufe B).  

Eine alleinige Anbindung des B-Plan-Gebietes an die Idsteiner Straße im westli-
chen Bereich wird nicht empfohlen, da dies bei allen Verkehrsteilnehmern, die in 
Richtung Osten fahren, zu Umwegen führt. 

Eine Anbindung über die Ulmenstraße wäre ebenfalls umwegig und würde zu 
einer Verkehrszunahme im Bereich der Ulmenstraße führen. Auch der Lenzhah-
ner Weg würde durch die Anbindung des Gebietes über die Ulmenstraße stärker 
belastet, sofern der Gebietsverkehr nicht ohnehin über die Ahornstraße zur über-
geordneten Idsteiner Straße gelangen würde.  

Für den Knotenpunkt „Idsteiner Straße / Ahornstraße“ ist die Leistungsfähigkeit 
gegeben. Die Qualität des Verkehrsablaufs der aus der Ahornstraße in die Id-
steiner Straße einbiegenden Linksabbieger ist während der vormittäglichen Spit-
zenstunde „befriedigend“ (Verkehrsqualitätsstufe C) und während der nachmit-
täglichen Spitzenstunde „ausreichend“ (Verkehrsqualitätsstufe D). Eine Überlas-
tung ist somit auch zu den „Stoßzeiten“ (vor- und nachmittägliche Spitzenstunde) 
im Regelfall nicht zu erwarten.  
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Bürger: 8 Schreiben vom 07.12.2017  

Stellungnahme Bürger  Stellungnahme Verwaltung und Planungsbüro / Beschlussempfehlung 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Der Bebauungsplan sieht vor, die Anbindung der Ahornstraße an die Idsteiner 
Straße um ca. 25 Meter nach Westen zu verschieben und die Ahornstraße süd-
lich der Taunusstraße entsprechend zu verschwenken. Auf diese Weise werden 
eine separate verkehrliche Erschließung der Tankstelle sowie eine Entflechtung 
der Verkehre am Knotenpunkt möglich. Im Zuge dieses Verschwenks können 
auch die Gehwege in der Ahornstraße verbreitert werden, insbesondere um 
Schulwege sicherer gestalten zu können. Außerdem kann die bestehende Fuß-
gängerschutzanlage in der Idsteiner Straße ggf. nach Osten – näher an die be-
stehende Bushaltestelle für stadteinwärts fahrende Busse – verlegt werden. Die 
Bushaltestelle für die stadtauswärts fahrenden Busse kann ggf. von der Idsteiner 
Straße in die Ahornstraße verlegt werden und damit näher an das Wohngebiet 
Farnwiese heranrücken. Durch diese Maßnahmen wird die Verkehrssituation im 
Bereich des Knotenpunktes „Idsteiner Straße /Ahornstraße“ insgesamt verbes-
sert. Ein Verkehrszusammenbruch ist nicht zu erwarten.“ 

 

 Die Bedenken werden zurückgewiesen. 

 

 

 

 

Allgemeine Anmerkungen 

 
s. Pkt. Privatstraße 
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Bürger: 9 Schreiben vom 07.12.2017  

Stellungnahme Bürger  Stellungnahme Verwaltung und Planungsbüro / Beschlussempfehlung 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
Privatstraße  

Bezüglich des Themas „Privatstraße“ fand am 28.05.2018 ein Erörterungstermin 
mit den betroffenen Anwohnern statt. In diesem wurde den Anwohner seitens 
der Gemeinde bezüglich der Fläche zur erforderlichen Verbreiterung der Privat-
straße ein Pachtmodell vorgeschlagen. Die Einfriedung, Oberflächengestaltung 
und Entwässerung der Fläche verbleibt hierbei im Verantwortungsbereich der 
Anwohner. 

Mit Schreiben vom 18.06.2018 haben die Anwohner ihr grundsätzliches Einver-
nehmen erklärt. In weiteren sollen noch mit einem Ingenieurbüro die Möglichkei-
ten zur Entwässerung geklärt werden. 

Die Bedenken können somit als ausgeräumt betrachtet werden. Weiter Be-
schlüsse im Bauleitverfahren hierzu sind nicht erforderlich. 
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Bürger: 9 Schreiben vom 07.12.2017  

Stellungnahme Bürger  Stellungnahme Verwaltung und Planungsbüro / Beschlussempfehlung 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
Entwässerung 

 
Bezüglich des Hangwassers ist festzustellen, dass das Niederschlagswasser der 
Dächer und Verkehrsflächen in einem Regenwasserkanal gesammelt und ge-
ordnet abgeführt wird. Insofern ist die heutige Situation mit der künftigen nicht 
vergleichbar. Das bei Starkregenereignissen anfallenden Hangwasser wird künf-
tig nicht mehr anfallen. Es bleibt das Erfordernis eine Entwässerung des Privat-
weges sicherzustellen. Hierzu bestehen mehrere Möglichkeiten, die in einem 
Gespräch mit einem Ingenieurbüro erörtert werden sollen. 

Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fußweg-Konzept 
 
Es ist nicht erkennbar warum die Bewohner des Neubaugebietes nicht die Plan-
straße A als Verbindungsweg zum Ortskern nehmen sollen. Eine Beanspru-
chung des Bürgersteiges entlang der Idsteiner Straße wäre zudem auch nicht 
schädlich. Bezüglich einer Benutzung der Privatstraße obliegt es den Pächtern 
für die gewünschten Absperrmaßnahmen zu sorgen. 
 

Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
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Bürger: 9 Schreiben vom 07.12.2017  

Stellungnahme Bürger  Stellungnahme Verwaltung und Planungsbüro / Beschlussempfehlung 
 

 

 

 
 
 

 
Die Verkehrsplaner R+T führen hierzu folgendes aus: 

„Die westliche Ein-/Ausfahrt zur Idsteiner Straße dient v.a. dem westlichen Be-
reich des Plangebietes als Erschließung. Über diese Anbindung kann etwa 1/3 
des Gebietsverkehrs abgewickelt werden. Sie trägt somit zur Entlastung der öst-
lichen Gebietszufahrt über die Ahornstraße bei. Der Verkehrsablauf an dieser 
Gebietsanbindung ist auch bei einer Regelung als vorfahrtgeregelter Knoten-
punkt gut. Die durchschnittliche Wartezeit der in die Idsteiner Straße einbiegen-
den Kfz – als untergeordnetem Strom – beträgt selbst während der Spitzenstun-
den nur weniger als 20 Sekunden (Verkehrsqualitätsstufe B).  

Eine alleinige Anbindung des B-Plan-Gebietes an die Idsteiner Straße im westli-
chen Bereich wird nicht empfohlen, da dies bei allen Verkehrsteilnehmern, die in 
Richtung Osten fahren, zu Umwegen führt. 

Eine Anbindung über die Ulmenstraße wäre ebenfalls umwegig und würde zu 
einer Verkehrszunahme im Bereich der Ulmenstraße führen. Auch der Lenzhah-
ner Weg würde durch die Anbindung des Gebietes über die Ulmenstraße stärker 
belastet, sofern der Gebietsverkehr nicht ohnehin über die Ahornstraße zur über-
geordneten Idsteiner Straße gelangen würde.  

Für den Knotenpunkt „Idsteiner Straße / Ahornstraße“ ist die Leistungsfähigkeit 
gegeben. Die Qualität des Verkehrsablaufs der aus der Ahornstraße in die Id-
steiner Straße einbiegenden Linksabbieger ist während der vormittäglichen Spit-
zenstunde „befriedigend“ (Verkehrsqualitätsstufe C) und während der nachmit-
täglichen Spitzenstunde „ausreichend“ (Verkehrsqualitätsstufe D). Eine Überlas-
tung ist somit auch zu den „Stoßzeiten“ (vor- und nachmittägliche Spitzenstunde) 
im Regelfall nicht zu erwarten.  
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Bürger: 9 Schreiben vom 07.12.2017  

Stellungnahme Bürger  Stellungnahme Verwaltung und Planungsbüro / Beschlussempfehlung 
 

 

 

 
 
 

 
Der Bebauungsplan sieht vor, die Anbindung der Ahornstraße an die Idsteiner 
Straße um ca. 25 Meter nach Westen zu verschieben und die Ahornstraße süd-
lich der Taunusstraße entsprechend zu verschwenken. Auf diese Weise werden 
eine separate verkehrliche Erschließung der Tankstelle sowie eine Entflechtung 
der Verkehre am Knotenpunkt möglich. Im Zuge dieses Verschwenks können 
auch die Gehwege in der Ahornstraße verbreitert werden, insbesondere um 
Schulwege sicherer gestalten zu können. Außerdem kann die bestehende Fuß-
gängerschutzanlage in der Idsteiner Straße ggf. nach Osten – näher an die be-
stehende Bushaltestelle für stadteinwärts fahrende Busse – verlegt werden. Die 
Bushaltestelle für die stadtauswärts fahrenden Busse kann ggf. von der Idsteiner 
Straße in die Ahornstraße verlegt werden und damit näher an das Wohngebiet 
Farnwiese heranrücken. Durch diese Maßnahmen wird die Verkehrssituation im 
Bereich des Knotenpunktes „Idsteiner Straße /Ahornstraße“ insgesamt verbes-
sert. Ein Verkehrszusammenbruch ist nicht zu erwarten.“ 

 

 Die Bedenken werden zurückgewiesen. 

 

 

 

 

Allgemeine Anmerkungen 

 
s. Pkt. Privatstraße 
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Bürger: 10 Schreiben vom 12.12.2017  

Stellungnahme Bürger  Stellungnahme Verwaltung und Planungsbüro / Beschlussempfehlung 
 

 

 

 
 
 

 
 
Privatstraße  

Bezüglich des Themas „Privatstraße“ fand am 28.05.2018 ein Erörterungstermin 
mit den betroffenen Anwohnern statt. In diesem wurde den Anwohner seitens 
der Gemeinde bezüglich der Fläche zur erforderlichen Verbreiterung der Privat-
straße ein Pachtmodell vorgeschlagen. Die Einfriedung, Oberflächengestaltung 
und Entwässerung der Fläche verbleibt hierbei im Verantwortungsbereich der 
Anwohner. 

Mit Schreiben vom 18.06.2018 haben die Anwohner ihr grundsätzliches Einver-
nehmen erklärt. In weiteren sollen noch mit einem Ingenieurbüro die Möglichkei-
ten zur Entwässerung geklärt werden. 

Die Bedenken können somit als ausgeräumt betrachtet werden. Weiter Be-
schlüsse im Bauleitverfahren hierzu sind nicht erforderlich. 
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Bürger: 10 Schreiben vom 12.12.2017  

Stellungnahme Bürger  Stellungnahme Verwaltung und Planungsbüro / Beschlussempfehlung 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

Entwässerung 

 
Bezüglich des Hangwassers ist festzustellen, dass das Niederschlagswasser der 
Dächer und Verkehrsflächen in einem Regenwasserkanal gesammelt und ge-
ordnet abgeführt wird. Insofern ist die heutige Situation mit der künftigen nicht 
vergleichbar. Das bei Starkregenereignissen anfallenden Hangwasser wird künf-
tig nicht mehr anfallen. Es bleibt das Erfordernis eine Entwässerung des Privat-
weges sicherzustellen. Hierzu bestehen mehrere Möglichkeiten, die in einem 
Gespräch mit einem Ingenieurbüro erörtert werden sollen. 

Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
 
 
Fußweg-Konzept 
 
Es ist nicht erkennbar warum die Bewohner des Neubaugebietes nicht die Plan-
straße A als Verbindungsweg zum Ortskern nehmen sollen. Eine Beanspru-
chung des Bürgersteiges entlang der Idsteiner Straße wäre zudem auch nicht 
schädlich. Bezüglich einer Benutzung der Privatstraße obliegt es den Pächtern 
für die gewünschten Absperrmaßnahmen zu sorgen. 
 

Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
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Bürger: 10 Schreiben vom 12.12.2017  

Stellungnahme Bürger  Stellungnahme Verwaltung und Planungsbüro / Beschlussempfehlung 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Die Verkehrsplaner R+T führen hierzu folgendes aus: 

„Die westliche Ein-/Ausfahrt zur Idsteiner Straße dient v.a. dem westlichen Be-
reich des Plangebietes als Erschließung. Über diese Anbindung kann etwa 1/3 
des Gebietsverkehrs abgewickelt werden. Sie trägt somit zur Entlastung der öst-
lichen Gebietszufahrt über die Ahornstraße bei. Der Verkehrsablauf an dieser 
Gebietsanbindung ist auch bei einer Regelung als vorfahrtgeregelter Knoten-
punkt gut. Die durchschnittliche Wartezeit der in die Idsteiner Straße einbiegen-
den Kfz – als untergeordnetem Strom – beträgt selbst während der Spitzenstun-
den nur weniger als 20 Sekunden (Verkehrsqualitätsstufe B).  

Eine alleinige Anbindung des B-Plan-Gebietes an die Idsteiner Straße im westli-
chen Bereich wird nicht empfohlen, da dies bei allen Verkehrsteilnehmern, die in 
Richtung Osten fahren, zu Umwegen führt. 

Eine Anbindung über die Ulmenstraße wäre ebenfalls umwegig und würde zu 
einer Verkehrszunahme im Bereich der Ulmenstraße führen. Auch der Lenzhah-
ner Weg würde durch die Anbindung des Gebietes über die Ulmenstraße stärker 
belastet, sofern der Gebietsverkehr nicht ohnehin über die Ahornstraße zur über-
geordneten Idsteiner Straße gelangen würde.  

Für den Knotenpunkt „Idsteiner Straße / Ahornstraße“ ist die Leistungsfähigkeit 
gegeben. Die Qualität des Verkehrsablaufs der aus der Ahornstraße in die Id-
steiner Straße einbiegenden Linksabbieger ist während der vormittäglichen Spit-
zenstunde „befriedigend“ (Verkehrsqualitätsstufe C) und während der nachmit-
täglichen Spitzenstunde „ausreichend“ (Verkehrsqualitätsstufe D). Eine Überlas-
tung ist somit auch zu den „Stoßzeiten“ (vor- und nachmittägliche Spitzenstunde) 
im Regelfall nicht zu erwarten.  
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Bürger: 10 Schreiben vom 12.12.2017  

Stellungnahme Bürger  Stellungnahme Verwaltung und Planungsbüro / Beschlussempfehlung 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
Der Bebauungsplan sieht vor, die Anbindung der Ahornstraße an die Idsteiner 
Straße um ca. 25 Meter nach Westen zu verschieben und die Ahornstraße süd-
lich der Taunusstraße entsprechend zu verschwenken. Auf diese Weise werden 
eine separate verkehrliche Erschließung der Tankstelle sowie eine Entflechtung 
der Verkehre am Knotenpunkt möglich. Im Zuge dieses Verschwenks können 
auch die Gehwege in der Ahornstraße verbreitert werden, insbesondere um 
Schulwege sicherer gestalten zu können. Außerdem kann die bestehende Fuß-
gängerschutzanlage in der Idsteiner Straße ggf. nach Osten – näher an die be-
stehende Bushaltestelle für stadteinwärts fahrende Busse – verlegt werden. Die 
Bushaltestelle für die stadtauswärts fahrenden Busse kann ggf. von der Idsteiner 
Straße in die Ahornstraße verlegt werden und damit näher an das Wohngebiet 
Farnwiese heranrücken. Durch diese Maßnahmen wird die Verkehrssituation im 
Bereich des Knotenpunktes „Idsteiner Straße /Ahornstraße“ insgesamt verbes-
sert. Ein Verkehrszusammenbruch ist nicht zu erwarten.“ 

 

 Die Bedenken werden zurückgewiesen. 

 
 
 

 

Allgemeine Anmerkungen 

 
s. Pkt. Privatstraße 
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Bürger: 11 Schreiben vom 13.12.2017  

Stellungnahme Bürger  Stellungnahme Verwaltung und Planungsbüro / Beschlussempfehlung 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
Die Verkehrsplaner R+T führen hierzu folgendes aus: 

„In der Verkehrsuntersuchung zum B-Plan Farnwiese wurden die Verkehrsmen-

gen während den Spitzenzeiten (vor- und nachmittägliche Spitzenstunde) be-

rücksichtigt. Zu diesen Zeiten wurde der Verkehrsablauf an den angrenzenden 

Knotenpunkten in der Idsteiner Straße, also dort, wo die Verkehrszunahme durch 

das geplante Wohngebiet am höchsten ist, untersucht.  

Als Grundlage dafür wurden an allen diesen Knotenpunkten im Jahr 2015 an 

einem durchschnittlichen Werktag Verkehrszählungen durchgeführt, so dass 

eine aktuelle Datenbasis vorliegt, die alle Entwicklungen bis zum Jahr 2015 be-

inhaltet.  

Die Leistungsfähigkeitsuntersuchung erfolgte dann für das Prognosejahr 2025. 

Der Leistungsfähigkeitsuntersuchung wurden – zusätzlich zum prognostizierten 

Neuverkehr, der durch den Wohnpark Farnwiese entsteht, – weitere Prognose-

zuwächse zu Grunde gelegt:  

• Zum einen wurden weitere geplante Entwicklungen in der näheren Um-

gebung berücksichtigt.  

• Zum anderen wurde ein allgemeiner Prognosezuwachs von 5%, der eine 

fortschreitende Motorisierungsentwicklung abbildet, angesetzt.  

Im Gegensatz zu diesen Annahmen beinhaltet die Verkehrsdatenbasis Rhein-

Main (VDRM) in der Idsteiner Straße sogar einen leichten Rückgang bis zum 

Prognosejahr. Somit ist davon auszugehen, dass die Verkehrsprognose eher 

eine Abschätzung „auf die sichere Seite“ darstellt. 

Ergebnis der Leistungsfähigkeitsuntersuchung ist, dass auch mit den zu Grunde 

gelegten Kfz-Verkehrsmengen des Prognosejahres 2025 die Leistungsfähigkeit 

an allen untersuchten Knotenpunkten während der vor- und nachmittäglichen 

Spitzenstunden an normalen Werktagen gegeben ist. Die Qualität des  
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Bürger: 11 Schreiben vom 13.12.2017  

Stellungnahme Bürger  Stellungnahme Verwaltung und Planungsbüro / Beschlussempfehlung 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Verkehrsablaufs der aus der Ahornstraße in die Idsteiner Straße einbiegenden 
Linksabbieger ist während der vormittäglichen Spitzenstunde „befriedigend“ 
(Verkehrsqualitätsstufe C) und während der nachmittäglichen Spitzenstunde 

„ausreichend“ (Verkehrsqualitätsstufe D). Alle anderen Knotenströme an den un-

tersuchten Knotenpunkten werden sogar mit guter bis sehr guter Verkehrsquali-

tät (Verkehrsqualitätsstufen B und A) abgewickelt. 

Mit zunehmender Entfernung zum B-Plan-Gebiet wird die Verkehrszunahme 

durch die neuen Nutzungen geringer, da sich der Verkehr im Straßennetz ver-

teilt. So liegt der Anteil des Neuverkehrs in der Idsteiner Straße direkt südlich der 

Ahornstraße (mit ca. 750 Kfz pro Tag) bei ca. 7% – und nimmt in Richtung Orts-

mitte immer weiter ab. Der Neuverkehr am zentralen Knotenpunkt am Niedern-

hausener Rathaus, der im Bestand mit ca. 25.000 Kfz pro Tag belastet ist, liegt 

im Bereich der täglichen Verkehrsschwankungen (ca. 2-3%). Die Auswirkungen 

auf die Leistungsfähigkeit dieses zentralen Knotenpunktes sind daher gering. 

Das Erschließungskonzept des B-Plan-Gebietes "Farnwiese" sieht keine für den 

Durchgangsverkehr durchgängig befahrbare Straße direkt angrenzend an die 

Grundstücke Idsteiner Straße 74-92 vor.  

Die Lage der Anbindung des B-Plan-Gebietes an die Ahornstraße wurde aus 
Gründen der Übersichtlichkeit und Verkehrssicherheit bewusst in Gegenlage zur 
Freiherr-vom-Stein-Straße vorgesehen. Sämtliche Erschließungsstraßen im B-
Plan-Gebiet werden verkehrsberuhigt sein – entweder als Teil einer Tempo 30-
Zone oder sogar als verkehrsberuhigter Bereich – und entsprechend dimensio-
niert bzw. gestaltet. Im Gegensatz dazu ist die Idsteiner Straße eine Hauptver-
kehrsstraße, auf der Tempo 50 gilt. Die Idsteiner Straße kann dementsprechend 
deutlich zügiger befahren werden, so dass parallele Schleichverkehre über die 
Freiherr-vom-Stein-Straße und weiter durch das B-Plan-Gebiet im Regelfall nicht 
zu befürchten sind.“ 
 
Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
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Bürger: 11 Schreiben vom 13.12.2017  

Stellungnahme Bürger  Stellungnahme Verwaltung und Planungsbüro / Beschlussempfehlung 
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
Entwässerung Privatstraße  

Bezüglich des Themas „Privatstraße“ fand am 28.05.2018 ein Erörterungstermin 
mit den betroffenen Anwohnern statt. In diesem wurde den Anwohner seitens 
der Gemeinde bezüglich der Fläche zur erforderlichen Verbreiterung der Privat-
straße ein Pachtmodell vorgeschlagen. Die Einfriedung, Oberflächengestaltung 
und Entwässerung der Fläche verbleibt hierbei im Verantwortungsbereich der 
Anwohner. 

Mit Schreiben vom 18.06.2018 haben die Anwohner ihr grundsätzliches Einver-
nehmen erklärt.  

Bezüglich des Hangwassers ist festzustellen, dass das Niederschlagswasser der 
Dächer und Verkehrsflächen in einem Regenwasserkanal gesammelt und ge-
ordnet abgeführt wird. Insofern ist die heutige Situation mit der künftigen nicht 
vergleichbar. Das bei Starkregenereignissen anfallenden Hangwasser wird künf-
tig nicht mehr anfallen. Es bleibt das Erfordernis eine Entwässerung des Privat-
weges sicherzustellen. Hierzu bestehen mehrere Möglichkeiten, die in einem 
Gespräch mit einem Ingenieurbüro erörtert werden sollen. 

Die Bedenken können somit als ausgeräumt betrachtet werden. Weiter Be-
schlüsse im Bauleitverfahren hierzu sind nicht erforderlich. 

 

Die Bedenken bezüglich der Entwässerung werden zurückgewiesen. 
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Bürger: 11 Schreiben vom 13.12.2017  

Stellungnahme Bürger  Stellungnahme Verwaltung und Planungsbüro / Beschlussempfehlung 
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Bürger: 12 Schreiben vom 18.12.2017  

Stellungnahme Bürger  Stellungnahme Verwaltung und Planungsbüro / Beschlussempfehlung 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
Privatstraße  

Bezüglich des Themas „Privatstraße“ fand am 28.05.2018 ein Erörterungstermin 
mit den betroffenen Anwohnern statt. In diesem wurde den Anwohner seitens 
der Gemeinde bezüglich der Fläche zur erforderlichen Verbreiterung der Privat-
straße ein Pachtmodell vorgeschlagen. Die Einfriedung, Oberflächengestaltung 
und Entwässerung der Fläche verbleibt hierbei im Verantwortungsbereich der 
Anwohner. 

Mit Schreiben vom 18.06.2018 haben die Anwohner ihr grundsätzliches Einver-
nehmen erklärt. In weiteren sollen noch mit einem Ingenieurbüro die Möglichkei-
ten zur Entwässerung geklärt werden. 

Die Bedenken können somit als ausgeräumt betrachtet werden. Weiter Be-
schlüsse im Bauleitverfahren hierzu sind nicht erforderlich. 
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Bürger: 12 Schreiben vom 18.12.2017  

Stellungnahme Bürger  Stellungnahme Verwaltung und Planungsbüro / Beschlussempfehlung 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
Die Verkehrsplaner R+T führen hierzu folgendes aus: 

„Das zusätzliche Kfz-Verkehrsaufkommen durch Entwicklungsflächen in der Um-

gebung wurde basierend auf den aktuellen Strukturdaten (Anzahl Wohn- und 

Gewerbeeinheiten, ggf. Flächengrößen) unter Verwendung der „Hinweise zur 

Schätzung des Verkehrsaufkommens von Gebietstypen“ der Forschungsgesell-

schaft für Straßen- und Verkehrswesen (FGSV) ermittelt. Dies entspricht dem 

Stand der Technik.  

Zusätzlich wurde ein weiterer allgemeiner Prognosezuwachs von 5% bis zum 

Prognosejahr 2025 zu Grunde gelegt, der eine fortschreitende allgemeine Moto-

risierungsentwicklung abdeckt.  

Im Gegensatz zu diesen Annahmen beinhaltet die Verkehrsdatenbasis Rhein-

Main (VDRM) in der Idsteiner Straße sogar einen leichten Rückgang bis zum 

Prognosejahr. Somit ist davon auszugehen, dass die Verkehrsprognose eher 

eine Abschätzung „auf die sichere Seite“ darstellt.“ 

 

Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
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Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange gemäß § 4a Abs. 3 BauGB, 
im Zeitraum vom 30.10.2017 bis 06.12.2017. 
 

 
Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange ohne Hinweise, Anregungen oder Bedenken: 

 
Behörde / Träger Schreiben vom 

Stadtverwaltung Idstein 02.11.2017 

Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr 03.11.2017 

ESWE Versorgungs-AG 06.11.2017 

Stadt Eppstein  06.11.2017 

Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen 07.11.2017 

Regionalverband Frankfurt/RheinMain, Frankfurt am Main 07.11.2017 

Landesamt für Denkmalpflege Hessen 09.11.2017 

Regierungspräsidium Darmstadt 10.11.2017 

Magistrat der Stadt Wiesbaden 15.11.2017 

Rhein-Main Verkehrsverbund GmbH, Hofheim Email vom 17.11.2017 

Eisenbahn-Bundesamt, Außenstelle Frankfurt/Saarbrücken 29.11.2017 

Industrie- und Handelskammer Wiesbaden Email vom 05.12.2017 
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Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange mit Hinweisen: 

 
Hessisches Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie Schreiben vom 03.11.2017 

Stellungnahme Behörde / Träger 

 

 Stellungnahme Verwaltung und Planungsbüro / Beschlussempfehlung 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vorherige Stellungnahme 
siehe hierzu nachfolgende Seite 
 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
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Hessisches Landesamt für Umwelt und Geologie Schreiben vom 13.11.2015 

Stellungnahme Behörde / Träger 

 
 Stellungnahme Verwaltung und Planungsbüro / Beschlussempfehlung 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rohstoffgeologie, Hydrologie, Ingenieurgeologie, Bodenschutz 

 

 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
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Amprion GmbH Email vom 08.11.2017 

Stellungnahme Behörde / Träger 

 

 Stellungnahme Verwaltung und Planungsbüro / Beschlussempfehlung 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
Vorherige Stellungnahmen 
siehe hierzu nachfolgende Seiten 
 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
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Amprion GmbH Email vom 16.12.2016 

Stellungnahme Behörde / Träger 

 

 Beschlussfassung 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nachfolgend Schreiben vom 29.10.2015: 
 
 

  

Die Hinweise zur Stellungnahme vom 29.10.2015 wurden bereits entsprechend 

nachstehenden Beschlussvorschlägen zur Kenntnis genommen. 

 

 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und die getroffenen Be-

schlüsse aufrechterhalten. 

 

 

 

Stellungnahme Verwaltung und Planungsbüro / Beschlussfassung 

zur Trägerbeteiligung gem. § 4 (1) Stellungnahme vom 29.10.2015 

 

 

Hochspannungsleitungen 

 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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Amprion GmbH  Email vom 29.10.2015 

Stellungnahme Behörde / Träger 

 

 Beschlussfassung 
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Syna GmbH Email vom 15.11.2017 

Stellungnahme Behörde / Träger 

 

 Stellungnahme Verwaltung und Planungsbüro / Beschlussempfehlung 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
Vorherige Stellungnahme 
siehe hierzu nachfolgende Seiten 
 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
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Syna GmbH Schreiben vom 10.01.2017 

Stellungnahme Behörde / Träger 

 
 Stellungnahme Verwaltung und Planungsbüro / Beschlussempfehlung 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Baumanpflanzungen/ Schutz der Versorgungsanlagen 
 

Im Rahmen der Umsetzung der Pflanzmaßnahmen sind die Versorgungsleitun-

gen sowie die hiermit verbundenen Auflagen und Rahmenbedingungen zu be-

rücksichtigen. 
 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
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Syna GmbH Schreiben vom 10.01.2017 

Stellungnahme Behörde / Träger 

 
 Stellungnahme Verwaltung und Planungsbüro / Beschlussempfehlung 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Maststandorte 
 
Im Bereich der Masten befindet sich derzeit ein niedrigwüchsiger Baumbestand, 
der aus arten- und naturschutzrechtlicher Sicht erhalten werden soll. Nach Rück-
sprache im Herrn Neu (Syna) am 06.02.17, kann der vorhandene Bewuchs er-
halten bleiben. Weiterhin ist die Anlage von Parkplätzen, Straßen und Wegen 
zulässig, wenn die Statik der Hochspannungsmasten nicht beeinträchtigt wird. 
 
Im Bebauungsplan sind folgende Festsetzungen und Hinweise aufzuneh-
men: 
 
„Bepflanzungen in Nähe von Hochspannungsleitungen 
 
Innerhalb der Schutzstreifen der Hochspannungsleitungen ist ein Bewuchs bis 
zu einer Höhe 3,0 m zulässig. Höhere Anpflanzungen, z.B. Einzelbäume, sind 
nur in Abstimmung mit dem Leitungsträger (SYNA GmbH) zulässig.“ 
 
Hinweise: 
 
Hochspannungsleitungen: 
Bei baulichen Maßnahmen in Nähe von Hochspannungsmasten ist darauf zu 
achten, dass die Statik der Hochspannungsmasten nicht beeinträchtigt wird. Ge-
plante Maßnahmen Umkreis von 20 m der Masten sind mit dem Leitungsträger 
(SYNA GmbH) abzustimmen.“ 
 
 
Bebauung innerhalb des Schutzstreifens 
 
Nach Rücksprache im Herrn Neu (Syna) am 06.02.17, betrifft die Aussage nur 
hochbauliche Maßnahmen. Die Anlage von Straßen, Parkplätzen und Fußwegen 
ist zulässig. 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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Syna GmbH Schreiben vom 10.01.2017 

Stellungnahme Behörde / Träger 

 
 Stellungnahme Verwaltung und Planungsbüro / Beschlussempfehlung 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zufahrtsmöglichkeit für Leitungsarbeiten 
 
Die Hochspannungsleitungen bzw. Hochspannungsmaste sind über den vorhan-
denen, bzw. über die geplanten Wege zu erreichen. 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
Schutzabstände / elektrische Aufladung 
 
Im Bebauungsplan ist der Hinweis zu den Hochspannungsleitungen wie 
folgt zu ergänzen: 
 
„Bezüglich der Schutzabstände der Hochspannungsleitungen gelten die DIN EN 
50341-1 und die DIN EN 50341-3-4. Um elektrische Aufladungen zu vermeiden 
wird empfohlen, alle metallenen Objekte (z.B. Geländer, Fangzäune, etc.) in 
Nähe der Hochspannungsleitungen in einen umfassenden Potentialausgleich 
entsprechend DIN VDE 0100 Teil 410/540 und DIN VDE 0185 (vgl. ENV 61024-
1) einzubeziehen.“ 
 
 
Umlegung Trafostation 
Nach Auskunft von Herr Neu kann die Trafostation aufgrund der Hochspan-
nungsleitungen nicht mit einem Kran am geplanten Standort aufgestellt werden. 
Der vorgeschlagene Standort (s. linke Seitenspalte) ist aus städtebaulicher Sicht 
vertretbar. 
 
Im Bebauungsplan ist ein neuer Standort gemäß dem Vorschlag der Syna 
GmbH zu berücksichtigen. 
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Syna GmbH Schreiben vom 10.01.2017 

Stellungnahme Behörde / Träger 

 
 Stellungnahme Verwaltung und Planungsbüro / Beschlussempfehlung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Unterlagen 
 
Die Unterlageneinsicht erfolgt im Rahmen der Fachplanungen bzw. Bauausfüh-
rung. Ein Exemplar des Bebauungsplanes wird durch die Gemeinde zugestellt. 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
 

Straßenbeleuchtung / Versorgungsleitungen 

 

Im Rahmen der vertiefenden Fachplanungen für den Straßen- und Tiefbau sind   

die Versorgungsleitungen sowie die hiermit verbundenen Auflagen und Rahmen-

bedingungen zu berücksichtigen. 

 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
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Unitymedia Hessen GmbH & Co.KG Schreiben vom 22.11.2017 

Stellungnahme Behörde / Träger 

 

 Stellungnahme Verwaltung und Planungsbüro / Beschlussempfehlung 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
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Fraport AG Schreiben vom 22.11.2017 

Stellungnahme Behörde / Träger 

 

 Stellungnahme Verwaltung und Planungsbüro / Beschlussempfehlung 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vorherige Stellungnahmen 
siehe hierzu nachfolgende Seiten 
 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
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Fraport AG Schreiben vom 09.12.2016 

Stellungnahme Behörde / Träger 

 

 Beschlussfassung 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

Die Anregungen zur Stellungnahme vom 06.11.2015 wurden bereits entspre-

chend nachstehenden Beschlussvorschlägen zur Kenntnis genommen bzw. in 

der Entwurfsplanung berücksichtigt. 

 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und die getroffenen Be-

schlüsse aufrechterhalten. 

 

 

 

 

Stellungnahme Verwaltung und Planungsbüro / Beschlussfassung 

zur Trägerbeteiligung gem. § 4 (1) Stellungnahme vom 06.11.2015 

 

Lage Plangebiet in Bezug auf uneingeschränkte Anfliegbarkeit / Hindernisfreiheit/ Lärm-

schutz 

 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
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Fraport AG Schreiben vom 06.11.2015 

Stellungnahme Behörde / Träger 

 

 Beschlussfassung 

 

 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
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NRM Netzdienste Rhein-Main GmbH Schreiben vom 30.11.2017 

Stellungnahme Behörde / Träger 

 

 Stellungnahme Verwaltung und Planungsbüro / Beschlussempfehlung 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
Vorherige Stellungnahme 
siehe hierzu nachfolgende Seiten 
 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
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NRM Netzdienste Rhein-Main GmbH Schreiben vom 19.11.2015 

Stellungnahme Behörde / Träger 

 
 Stellungnahme Verwaltung und Planungsbüro / Beschlussempfehlung 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

Leitungen 

 

Im Rahmen der vertiefenden Fachplanungen für der Straßen- und Tiefbau sind 

die Hausanschlüsse und Leitungen sowie hiermit verbundene Auflagen zu be-

rücksichtigen. 

 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

Erdgas 

 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

Veräußerung und Umwidmung von Grundstücken 

 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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NRM Netzdienste Rhein-Main GmbH Schreiben vom 19.11.2015 

Stellungnahme Behörde / Träger 

 
 Stellungnahme Verwaltung und Planungsbüro / Beschlussempfehlung 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

Überbauung vorhandenen Leitungstrassen 

 

Im Rahmen der vertiefenden Fachplanungen für der Straßen- und Tiefbau sind 

unterirdischen Versorgungsleitungen sowie hiermit verbundene Auflagen zu be-

rücksichtigen. 

 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
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Deutsche Telekom Technik GmbH Schreiben vom 04.12.2017 

Stellungnahme Behörde / Träger 

 

 Stellungnahme Verwaltung und Planungsbüro / Beschlussempfehlung 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
Vorherige Stellungnahmen 
siehe hierzu nachfolgende Seiten 
 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
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Deutsche Telekom Technik GmbH Schreiben vom 12.01.2017 

Stellungnahme Behörde / Träger 

 

 Beschlussfassung 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Die Anregungen zur Stellungnahme vom 02.11.2015 wurden bereits entspre-

chend nachstehenden Beschlussvorschlägen abgewogen bzw. in der Entwurfs-

planung berücksichtigt. 

 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und die getroffenen Be-

schlüsse aufrechterhalten. 

 

 

Stellungnahme Verwaltung und Planungsbüro / Beschlussfassung 

zur Trägerbeteiligung gem. § 4 (1) Stellungnahme vom 02.11.2015 

 

Leitungen und Anlagen  

Im Rahmen der vertiefenden Fachplanungen für den Straßen- und Tiefbau sind Versor-

gungsleitungen und Anlagen sowie die hiermit verbundenen Auflagen und Rahmenbedin-

gungen zu berücksichtigen. 

 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

 
Die Hinweise der Stellungnahme vom 02.11.2015 wurden gemäß der Beschlussfas-
sung zur Kenntnis genommen. 

 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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Deutsche Telekom Technik GmbH Schreiben vom 02.11.2017 

Stellungnahme Behörde / Träger 

 

 Beschlussfassung 

 

 
 

  

Leitungen und Anlagen  

 

Im Rahmen der vertiefenden Fachplanungen für der Straßen- und Tiefbau sind 

Versorgungsleitungen und Anlagen sowie die hiermit verbundenen Auflagen und 

Rahmenbedingungen zu berücksichtigen. 

 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
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Deutsche Telekom Technik GmbH Schreiben vom 12.01.2017 

Stellungnahme Behörde / Träger 

 

 Beschlussfassung 
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AbwasserVerband Main-Taunus Schreiben vom 04.12.2017 

Stellungnahme Behörde / Träger 

 

 Stellungnahme Verwaltung und Planungsbüro / Beschlussempfehlung 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vorherige Stellungnahmen 
siehe hierzu nachfolgende Seiten 
 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
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AbwasserVerband Main-Taunus Schreiben vom 09.01.2017 

Stellungnahme Behörde / Träger 

 

 Beschlussfassung 

 

 

 
 
 

  

Die Anregungen zur Stellungnahme vom 09.11.2015 wurden bereits entspre-

chend nachstehenden Beschlussvorschlägen abgewogen bzw. in der Entwurfs-

planung berücksichtigt. 

 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und die getroffenen Be-

schlüsse aufrechterhalten. 

 

 

Stellungnahme Verwaltung und Planungsbüro / Beschlussfassung 

zur Trägerbeteiligung gem. § 4 (1) Stellungnahme vom 09.11.2015 

 

Bauwerke und übergeordnete Abwassersammler 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

Berücksichtigung in der Schmutzfrachtberechnung 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

Bereits kanalisierte Flächen 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

Mischsystem 

Im Plangebiet ist ein Trennsystem geplant. Das Schmutzwasser soll hierbei in den Misch-

kanal der Idsteiner Straße geführt, das Niederschlagswasser über eine Regenrückhal-

temulde in den Daisbach abgeleitet werden.  

 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

Anforderungen gemäß SMUSI-Erlass 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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AbwasserVerband Main-Taunus Schreiben vom 09.11.2015 

Stellungnahme Behörde / Träger 

 

 Beschlussfassung 

 

 

 

  

Bauwerke und übergeordnete Abwassersammler 

 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

Berücksichtigung in der Schmutzfrachtberechnung 

 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

Bereits kanalisierte Flächen 

 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

Mischsystem 

 

Im Plangebiet ist ein Trennsystem geplant. Das Schmutzwasser soll hierbei in 

den Mischkanal der Idsteiner Straße geführt, das Niederschlagswasser über eine 

Regenrückhaltemulde in den Daisbach abgeleitet werden.  

 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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AbwasserVerband Main-Taunus Schreiben vom 09.01.2017 

Stellungnahme Behörde / Träger 

 

 Beschlussfassung 

 

 
 
 

  

 

Anforderungen gemäß SMUSI-Erlass 

 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

Trennsystem 

 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

Minimierung der Eingriffe auf den Boden und den Wasserhaushalt 

 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

 

 

Zisternenhaltung 

 

Im Bebauungsplan wurde eine entsprechende Festsetzung getroffen. 

 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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AbwasserVerband Main-Taunus Schreiben vom 09.01.2017 

Stellungnahme Behörde / Träger 

 

 Beschlussfassung 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Dachbegrünung 

 

Eine Empfehlung zur Dachbegrünung von flach geneigten Dächern kann sinnvoll 

sein. 

 

Im Bebauungsplan ist unter Hinweise und Empfehlungen folgender Text-

baustein aufzunehmen: 

 

Dachbegrünung 

Es wird empfohlen Flachdächer und flach geneigte Dächer, wie z.B. von Gara-

gen und Carports, extensiv zu begrünen. 

 

 

Oberflächengewässer 

 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

 
Ausgleichsflächen 
 
Zwischenzeitlich konnte die Gemeinde auch weitere gemeindeeigene Flächen 
benennen, die hinsichtlich der Brauchbarkeit geprüft wurden. Außerdem können 
Ausgleichsmaßnahmen aus einem anderen Bebauungsplan, der derzeit nicht 
weiter betrieben wird, übernommen werden. Weiterhin wurde der Rückbau von 
zwei Verrohrungen als Ausgleichsmaßnahme ausgewählt. Die Maßnahmen wur-
den im April 2016 mit der Unteren Naturschutz- und Wasserbehörde abgestimmt.  
 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

Überschwemmungsgebiet 

 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange mit Anregungen und Bedenken: 

 
Vogelschutzbeauftragte Schreiben vom 09.12.2017 

Stellungnahme Behörde / Träger 

 
 Stellungnahme Verwaltung und Planungsbüro / Beschlussempfehlung 

 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Agenda 
 
Der Zoologe Herr Eppler, Fa. Memoconsalt, führt hierzu am 29.05.18 folgendes 
aus: 
 
„Die Agenda 21 fordert unter anderem eine nachhaltige Nutzung der natürlichen 
Ressourcen, zu denen unter anderem Wasser, Boden und die biologische Viel-
falt gehören. Dies impliziert jedoch kein generelles Veränderungsverbot und hat 
auch keine juristischen Auswirkungen auf den Umgang mit einem konkreten 
Grundstück. Die in der Planung enthaltenen Ausgleichsmaßnahmen sollen viel-
mehr gerade dazu dienen, im Sinne der Nachhaltigkeit den Lebensraumverlust 
auf der überplanten Fläche durch ökologische Aufwertung an anderer Stelle zu 
kompensieren.  
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Vogelschutzbeauftragte Schreiben vom 09.12.2017 

Stellungnahme Behörde / Träger 

 
 Stellungnahme Verwaltung und Planungsbüro / Beschlussempfehlung 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
Bei der gegebenen Wohnungsnachfrage ist es immer eine Frage der Abwägung, 
ob man mehr innerörtliche Begrünung plant und dafür eine größere Ausdehnung 
des Baugebiets in den Außenbereich in Kauf nimmt – oder stärker verdichtet und 
dabei insgesamt mit weniger Flächenausdehnung von Baugebieten auskommt.  
Im vorliegenden Fall wurde entschieden, den nunmehr innerörtlichen Gehölz-
streifen in der dargestellten Breite zu erhalten, was einen Kompromiss zwischen 
den genannten Alternativen darstellt. Dies auch deshalb, weil der Gehölzstreifen 
durch seine Lage unter der Stromtrasse nur eingeschränkte Entwicklungsmög-
lichkeiten hat, weil die Bäume immer wieder zurückgeschnitten werden müssen, 
um nicht in die Stromleitungen hinein zu wachsen.  
Es ist richtig, dass eine gewisse Breite von Gehölzstreifen für ein erfolgreiches 
Brüten von Vogelarten wichtig ist. Allerdings sind auch im gegebenen Ausgangs-
zustand freilaufende Hauskatzen zu beobachten, so dass zu befürchten ist, dass 
bereits jetzt und nach Umsetzung der Planung noch mehr der Bruterfolg in der 
Hecke eingeschränkt sein wird. Ausgleichmaßnahmen außerhalb des unmittel-
baren Siedlungsbereichs erscheinen dem gegenüber Erfolg versprechender. 
Eine Beeinträchtigung des zu erhaltenden Bereichs während der Bauphase wird 
so weit wie möglich vermieden.“ 
 
 
Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
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Der Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreises Schreiben vom 05.12.2017 

Stellungnahme Behörde / Träger 

 
 Stellungnahme Verwaltung und Planungsbüro / Beschlussempfehlung 

 

 
 

 
 

 
 

  
 
Fachdienst III.2 – Umwelt 
 
Wirkpegel 
 
Zur Verdeutlichung kann die Isophone mit der Bezeichnung „Wirkpegel Sport“ 
noch um die Angabe 50 (dbA)“ ergänzt werden. 
 
Die dargestellte Isophone ist um die Angabe „50 dB(A)“ zu ergänzen. 
 
Öffnungszeiten Tennisanlage 
 
Gemäß Belegungsplan und Platzbelegungsordnung des Tennisclubs Niedern-
hausen (TCN) findet eine Nutzung der Tennisplätze ausschließlich innerhalb der 
in der schalltechnischen Untersuchung angesetzten Zeiträume werktags (inkl. 
samstags) zwischen 6 - 22 Uhr sowie sonn- und feiertags zwischen 7 - 22 Uhr 
statt. Somit ist keine Festsetzung der Nutzungszeiten erforderlich, die zudem für 
die außerhalb des Geltungsbereiches gelegene Tennisanlage nicht möglich 
wäre. 
 
Die Anregung wird zurückgewiesen. 
 
 
 
 
 
 
Untere Naturschutzbehörde 
- 
 
 
Untere Wasserbehörde 
- 
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Büro für Gleichstellungsfragen 
- 
 
 
 
Fachdienst KE/WF Kreisentwicklung 
- 
 
 
Fachdienst I.7 – Schule, Hochbau u. Liegenschaften, Sport und Kultur 
- 
 
 
 
Fachdienst II.7 – Gesundheitsverwaltung 
- 
 
 
Fachdienst III.2 – Umwelt  
siehe Stellungnahme des Kreisausschusses vom 05.12.2017 
 
 
Fachdienst II.3 – Brandschutz 
 
Zur „Ursprungsstellungnahme“ vom 301.11.2015 wurden nachfolgende Abwä-
gungen getroffen: 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
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Fachdienst Brandschutz 
 
Verkehrsanbindung 
 
Die Vorgaben sind in Rahmen der konkretisierenden Fachplanung zu berück-
sichtigen und abzustimmen. 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

 
Löschwasserversorgung 
 
Die Vorgaben sind in Rahmen der konkretisierenden Fachplanung zu berück-
sichtigen und abzustimmen. 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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Hydranten 
 
Die Vorgaben sind in Rahmen der konkretisierenden Fachplanung zu berück-
sichtigen und abzustimmen. 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

 
Planung Löschwasserversorgung 
 
Die Vorgaben sind in Rahmen der konkretisierenden Fachplanung zu berück-
sichtigen und abzustimmen. 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 
Zweiter Rettungsweg 
 
Die Vorgaben sind in Rahmen der konkretisierenden Fachplanung (Gebäudepla-
nung) zu berücksichtigen und abzustimmen. 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

 



Bebauungsplan Nr. 19/2014 „Wohnpark Farnwiese / 1. Änderung Idsteiner Straße“ im Ortsteil Niedernhausen 
Beteiligung gemäß § 4a Abs. 3 BauGB     Abwägungsvorschläge zu den Bedenken, Anregungen und Hinweisen                

 

72 

Der Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreises Schreiben vom 06.12.2017 

Stellungnahme Behörde / Träger 

 
 Stellungnahme Verwaltung und Planungsbüro / Beschlussempfehlung 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  
Fachdienst III.4 – Bauaufsicht 
 
Nutzungsschablone 
 
Die Planbezeichnungen sind entsprechend zu korrigieren. 
 
 
Bauanzeigeverfahren 
 
Ein zusätzlicher Hinweis auf die notwendige Berücksichtigung der Schallschutz-
maßnahmen im Bauanzeigeverfahren ist zweckmäßig.  
 
Die Festsetzungen sind um folgenden Hinweis zu ergänzen: 
 
„..wenn im Bauanzeigeverfahren nach § 64 HBO oder in den Baugenehmigungs-
verfahren nach § 65 bzw. § 66 HBO der Nachweis erbracht wird.“ 
 
 
Fachdienst III.4 – Denkmalschutz 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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Fachdienst III.5 – Ordnungs- und Kommunalaufsichtsbehörde, Wahlen 
- 
 
 
 
Fachdienst III.6 – Verkehr 
- 
 
 
Eigenbetrieb Abfallwirtschaft 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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Eingriff-Ausgleich-Bilanz 
 
Es ist nicht zu erkennen, warum die grünordnerischen Festsetzungen des Be-
bauungsplanes nicht umgesetzt werden sollten. In der Begründung wurde be-
reits folgendes ausgeführt: 
 
„Durch die insgesamt 13 externen Ausgleichsmaßnahmen auf einer Fläche von 
insgesamt über 6,9 ha können ca. 90 % des Eingriffsdefizits (1.031.107 Pkt.) aus 
dem Baugebiet ausgeglichen werden. Der Berechnung des Eingriffs liegt die An-
nahme zu Grunde, dass 100 % der Festsetzungen ausgenutzt werden. In der 
Regel ist jedoch davon auszugehen, dass die rechtlichen Möglichkeiten nicht 
komplett ausgenutzt werden. Zudem stehen einem Verlust der Bodenfunktion 
auf ca. 50.000 m², ca. 56.000 m² auf denen die Bodenfunktion verbessert wird 
gegenüber. Im Hinblick darauf gilt der Eingriff als ausgeglichen. Weitere Maß-
nahmen sind nicht erforderlich.“ 
 
Ergänzend kann festgestellt werden, dass die Gemeinde Niedernhausen auch 
die Belange der Landwirtschaft berücksichtigen muss und nicht im beliebigen 
Umfang landwirtschaftliche Nutzflächen beanspruchen kann, bzw. diese Flächen 
zur Verfügung stehen. Auch ist darauf hinzuweisen, dass die Eingriffs- und Aus-
gleichsplanung in Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde erfolgt, so-
dass insgesamt sachgerechte Abwägung zu konstatieren ist. 
 
Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
 
Ausgleichsmaßnahme Theißtal 
Die Maßnahmen werden auf gemeindlichen Flächen durchgeführt und sind sei-
tens der Gemeinde im Rahmen der Verpachtung vertraglich zu regeln und zu 
überwachen. 
 
Die Maßnahme Nr. 9 im Theißtal dient der Entwicklung von Wiesenbrachen in 
nährstoffarme Feuchtwiesen. Der Rückschnitt der aufwachsenden Gehölze ist 
eine reine Pflegemaßnahme und ohne Aufwertung berechnet. Diese Maßnah-
men dienen der Unterstützung der Maßnahmen Nr. 6.  
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 Die mit der Maßnahmen Nr. 6 und 7 belegten Flächen dienen zur Extensivierung 

von Grünland. Grundsätzlich besteht die Möglichkeit die Flächen für Lebens-

räume des Dunklen Ameisenbläulings zu entwickeln. 

 

So könnte man schmale Streifen oder kleine Flecken in der Wiese umbrechen 

und entsprechend einsäen. Von dort aus könnte sich der Wiesenknopf ausbrei-

ten. Die Pflege müsste sich auf eine einschürige Mahd ab Anfang September 

begrenzen. Zudem müsste auf den Einsatz schwerer Maschinen sowie auf zu-

sätzlichen Nährstoffeintrag verzichtet werden. 

 

Für den erforderlichen Ausgleich ist eine solche Maßnahme nicht erforderlich. 

Die Änderungen der Festsetzungen würde zudem eine erneute Offenlage des 

Bebauungsplanes erforderlich machen. Da die Gemeinde Eigentümer der 

Grundstücke ist, besteht jedoch auch im Rahmen der Ausarbeitung der Pflege-

verträge die Möglichkeit, eine entsprechende, den Dunklen Ameisenbläuling be-

günstigende, Bewirtschaftung zu vereinbaren. 

 

Die Anregung ist im Rahmen der Vereinbarung der Pflegeverträge auf Um-

setzbarkeit hin zu überprüfen. 

 

 
Maßnahme 9 
Die Maßnahme Nr. 9 wurde nicht als Kompensationsmaßnahme berücksichtigt, 
sondern wurde als notwendige Pflegemaßnahme zur Umsetzung der Maßnah-
men Nr. 6 festgesetzt.  
 
Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Einsch%C3%BCrig&action=edit&redlink=1
https://de.wikipedia.org/wiki/M%C3%A4hen
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PKW-Stellflächen (WA 14.1, WA 1.1, WA 2.1) 
 
Der Zoologe Herr Eppler, Fa. Memoconsalt, führt hierzu am 29.05.18 folgendes 
aus: 
 
„Bei der gegebenen Wohnungsnachfrage ist es immer eine Frage der Abwä-
gung, ob man mehr innerörtliche Begrünung plant und dafür eine größere Aus-
dehnung des Baugebiets in den Außenbereich in Kauf nimmt – oder stärker ver-
dichtet und dabei insgesamt mit weniger Flächenausdehnung von Baugebieten 
auskommt.  
Im vorliegenden Fall wurde entschieden, den nunmehr innerörtlichen Gehölz-
streifen in der dargestellten Breite zu erhalten, was einen Kompromiss zwischen 
den genannten Alternativen darstellt. Dies auch deshalb, weil der Gehölzstreifen 
durch seine Lage unter der Stromtrasse nur eingeschränkte Entwicklungsmög-
lichkeiten hat, weil die Bäume immer wieder zurückgeschnitten werden müssen, 
um nicht in die Stromleitungen hinein zu wachsen.  
Es ist richtig, dass eine gewisse Breite von Gehölzstreifen für ein erfolgreiches 
Brüten von Vogelarten wichtig ist. Allerdings sind auch im gegebenen Ausgangs-
zustand freilaufende Hauskatzen zu beobachten, so dass zu befürchten ist, dass 
bereits jetzt und nach Umsetzung der Planung noch mehr der Bruterfolg in der 
Hecke eingeschränkt sein wird. Ausgleichmaßnahmen außerhalb des unmittel-
baren Siedlungsbereichs erscheinen dem gegenüber Erfolg versprechender. 
Eine Beeinträchtigung des zu erhaltenden Bereichs während der Bauphase wird 
so weit wie möglich vermieden.“ 
 
 
Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
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Befestigung der PKW-Stellplätze 
 
Grundsätzlich ist es zu begrüßen, dass Stellplätze nur mit versickerungsfähigen 
Materialien hergestellt werden. Aufgrund des sehr lehmhaltigen, wenig versicke-
rungsfähigen Bodens, sollte jedoch auf eine zwingende Festsetzung verzichtet 
werden, da dies im Einzelfall zu einer schlecht funktionierenden Entwässerung 
führen kann. Vor dem Hintergrund der zusätzlichen Baukosten haben die Bau-
herren ein Eigeninteresse daran, auf Entwässerungsanlagen zu verzichten. Es 
kann daher davon ausgegangen werden, dass, soweit möglich, auf versicke-
rungsfähige Materialien zurückgegriffen wird. 
 
Die Anregung wird zurückgewiesen. 
 
 
Nachbesserung naturschutzrechtlicher Ausgleich 
 
Siehe Pkt. Eingriff-Ausgleich-Bilanz 
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Inanspruchnahme landwirtschaftlicher Flächen 
 
Die Begründung des Bebauungsplanes enthält eine umfangreiche Abwägung 
(Kapitel 4.3) gemäß § 1a Abs. 2 BauGB. Als Fazit wurde festgestellt: 
 
„dass ein konkreter Bedarf für die geplante Wohngebietsausweisung besteht. Al-
ternativen, die zu einem geringeren Eingriff in die landwirtschaftliche Nutzung 
führen, bestehen nicht. Nach dem Ziel Z3.1.4-4 der Regionalplanung sind die 
Wohnsiedlungsflächen vorrangig im zentralen Ortsteil anzusiedeln, während in 
den anderen Ortsteilen die Eigenentwicklung im Vordergrund steht. Somit ist 
deutlich, dass der Entwicklung des Wohnparks Farnwiese standortbedingt Vor-
rang einzuräumen ist. Im Rahmen der städtebaulichen Abwägung ist festzustel-
len, dass der Baugebietsentwicklung mit Schaffung von Wohnraum gegenüber 
den Einschränkungen der landwirtschaftlichen Nutzung, auch in Bezug auf alter-
native Flächen, Vorrang einzuräumen ist.“ 
 
Ergänzend ist festzustellen, dass, insbesondere auch aufgrund der fehlenden 
Flächenverfügbarkeit, keine Alternativen bestehen. 

- Definierte Maßnahmen eines nicht rechtskräftig gewordenen Bebau-

ungsplanes wurden bereits berücksichtigt. 

- Weitere Maßnahmen an Fließgewässern scheiden aufgrund der Eigen-

tumsverhältnisse aus. 

- Möglichkeiten für biotopverbessernde Maßnahmen im Wald bestehen 

nach Aussagen der Behörden nicht. 

- Spezielle Artenschutzmaßnahmen wurden ebenfalls berücksichtigt und 

tragen nicht zwangsläufig zu einer Reduzierung landwirtschaftlicher Flä-

chen bei. 

Anzumerken ist auch, dass nach dem Punktwertsystem der Kompensationsver-
ordnung nur ca. 90 % des Eingriffs ausgeglichen werden. Insofern stellt der Ver-
zicht auf die Beanspruchung weiterer landwirtschaftlicher Flächen bereits eine 
sachgemäße Abwägung dar.  
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Die Kompensationsmöglichkeiten in der Gemeinde wurden somit eingehend ge-
prüft und abgewogen. Maßgeblich für die Auswahl einer Ausgleichsfläche ist de-
ren zeitnahe Verfügbarkeit. Dies lässt sich realistisch nur auf gemeindeeigenen 
Flächen umsetzten. Die Gemeinde Niedernhausen hat deshalb im Vorfeld der 
Planung bereits einige potentielle und zum Erwerb anstehende Grundstücke 
fachlich prüfen lassen und ein Teil der Flächen angekauft. Die Maßnahmen wur-
den bereits 2015 /16 mit der Unteren Naturschutzbehörde abgestimmt. Zum Teil 
sind die Flächen bereits im Flächennutzungsplan der Gemeinde als Ausgleichs-
flächen gekennzeichnet.  
 
Die Ausgleichsmöglichkeiten im Bereich von Waldflächen wurde ebenfalls über-
prüft. Auch Maßnahmen, die aus den Bachschauen resultieren wurden überprüft.  
Die verwendeten Ausgleichsflächen sind ein Ergebnis aus langen Abstimmungs- 
und Abwägungsprozessen unter Beteiligung der zuständigen Fachämter. Im 
Umweltbericht sind unter Pkt. 4.3.5 Beurteilung von potentiellen Ausgleichsflä-
chen dazu ergänzende Angaben hinsichtlich der Eignung der Flächen beschrie-
ben.  
 
 
Die Bedenken werden zurückgewiesen.  
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Heckenstreifen im Bereich der Stromleitungen 
 
Der Zoologe Herr Eppler, Fa. Memoconsalt, führt hierzu am 29.05.18 folgendes 
aus: 
 
„Bei der gegebenen Wohnungsnachfrage ist es immer eine Frage der Abwä-
gung, ob man mehr innerörtliche Begrünung plant und dafür eine größere Aus-
dehnung des Baugebiets in den Außenbereich in Kauf nimmt – oder stärker ver-
dichtet und dabei insgesamt mit weniger Flächenausdehnung von Baugebieten 
auskommt.  
Im vorliegenden Fall wurde entschieden, den nunmehr innerörtlichen Gehölz-
streifen in der dargestellten Breite zu erhalten, was einen Kompromiss zwischen 
den genannten Alternativen darstellt. Dies auch deshalb, weil der Gehölzstreifen 
durch seine Lage unter der Stromtrasse nur eingeschränkte Entwicklungsmög-
lichkeiten hat, weil die Bäume immer wieder zurückgeschnitten werden müssen, 
um nicht in die Stromleitungen hinein zu wachsen.“ 
 
Die Anregung wird zurückgewiesen.  
 
 
Befestigung der PKW-Stellplätze 
 
Grundsätzlich ist es zu begrüßen, dass Stellplätze nur mit versickerungsfähigen 
Materialien hergestellt werden. Aufgrund des sehr lehmhaltigen, wenig versicke-
rungsfähigen Bodens, sollte jedoch auf eine zwingende Festsetzung verzichtet 
werden, da dies im Einzelfall zu einer schlecht funktionierenden Entwässerung 
führen kann. Vor dem Hintergrund der zusätzlichen Baukosten haben die Bau-
herren ein Eigeninteresse daran, auf Entwässerungsanlagen zu verzichten. Es 
kann daher davon ausgegangen werden, dass, soweit möglich, auf versicke-
rungsfähige Materialien zurückgegriffen wird. 
 
Im Bebauungsplan wurde zur Begrünung von Stellplätzen und Garagen zudem 
folgendes festgesetzt: 
„Begrünung von privaten Stellplätzen, Tiefgaragen und Garagengeschossen 
Pro 4 Stellplätze ist ein hochstämmiger Laubbaum von mind. 18 - 20 cm Stu zu 
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pflanzen. Die Mindestgröße der Baumscheiben / Baumgrube je Baum beträgt 8 
m² bzw. 12 m³. Die Baumscheibe ist dauerhaft offen zu halten. Im Bereich der 
festgesetzten Sammelstellplätze sind mindestens 20 % der Flächen zu begrü-
nen. 
 
Die Auswahl der Baumarten hat gemäß der Pflanzliste 1 zu erfolgen. 
 
Tiefgaragen und Garagengeschosse, die über die Grundfläche sonst anders ge-
nutzter Gebäude herausragen, sind bei Überschreitung der zulässigen Grundflä-
chenzahl (2) dauerhaft zu begrünen. Die Mindesthöhe des Begrünungssubstrats 
beträgt 40 cm.“ 
 
Die Anregung wird zurückgewiesen. 
 
 
Breite der Erschließungsstraßen 
 
Die Breite der Erschließungsstraßen ist auf die Verkehrsbelastung und den Er-
fordernissen an den öffentlichen ruhenden Verkehr ausgerichtet. Insbesondere 
im Bereich der Geschosswohnungsbauten sind hier größere Straßenbreite erfor-
derlich. Von Bedeutung ist auch, dass innerhalb der öffentlichen Verkehrsflächen 
auch Baumpflanzungen, die zur Beschattung und Klimaverbesserung beitragen, 
vorgesehen sind. Die im Bebauungsplan festgelegten Verkehrsflächen ermög-
lich auch einen späteren Ausbau mit verschwenkten Fahrbahnen 
 
Die Anregung wird zurückgewiesen. 
 
 
Regenwasser 
 
Gemeint ist hier wohl eine Versickerung. Die zwingende Vorgabe einer Versicke-
rung auf den privaten Grundstücken ist aufgrund des wenig versickerungsfähi-
gen Bodens nicht angeraten. Geplant ist daher die Umsetzung eines Abwasser-
trennsystems. 
 
Die Anregung wird zurückgewiesen. 
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Baumpflanzungen auf Privatgrundstücken 
 
Auf den großenteils kleinen Grundstücken sind 2 – 3 einheimische Laubbäume 
fachlich nicht zu realisieren. Im Bebauungsplan ist festgesetzt: 
 
Begrünung von Hausgärten 
Nicht befestigte Freiflächen sind gärtnerisch anzulegen und zu unterhalten. Hier-
bei sollen überwiegend heimische und standortgerechte Gehölze verwendet 
werden. Pro angefangene 225 qm Grundstücksfläche ist ein heimischer, stand-
ortgerechter Laubbaum 2. oder 3. Ordnung oder ein Obstbaum (Hochstamm) zu 
pflanzen. Vorhandene Bäume werden angerechnet. Die Auswahl hat gemäß der 
Pflanzliste 3 zu erfolgen. 
 
Damit werden die Umsetzungsmöglichkeiten im Bereich privater Grünflächen 
ausgeschöpft. 
 
Die Anregung wird zurückgewiesen. 
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Heckenstreifen an der Stromtrasse 
 
Der Zoologe Herr Eppler, Fa. Memoconsalt, führt hierzu am 29.05.18 folgendes 
aus: 
 
„Bei der gegebenen Wohnungsnachfrage ist es immer eine Frage der Abwä-
gung, ob man mehr innerörtliche Begrünung plant und dafür eine größere Aus-
dehnung des Baugebiets in den Außenbereich in Kauf nimmt – oder stärker ver-
dichtet und dabei insgesamt mit weniger Flächenausdehnung von Baugebieten 
auskommt.  
Im vorliegenden Fall wurde entschieden, den nunmehr innerörtlichen Gehölz-
streifen in der dargestellten Breite zu erhalten, was einen Kompromiss zwischen 
den genannten Alternativen darstellt. Dies auch deshalb, weil der Gehölzstreifen 
durch seine Lage unter der Stromtrasse nur eingeschränkte Entwicklungsmög-
lichkeiten hat, weil die Bäume immer wieder zurückgeschnitten werden müssen, 
um nicht in die Stromleitungen hinein zu wachsen.  
Es ist richtig, dass eine gewisse Breite von Gehölzstreifen für ein erfolgreiches 
Brüten von Vogelarten wichtig ist. Allerdings sind auch im gegebenen Ausgangs-
zustand freilaufende Hauskatzen zu beobachten, so dass zu befürchten ist, dass 
bereits jetzt und nach Umsetzung der Planung noch mehr der Bruterfolg in der 
Hecke eingeschränkt sein wird. Ausgleichmaßnahmen außerhalb des unmittel-
baren Siedlungsbereichs erscheinen dem gegenüber Erfolg versprechender. 
Eine Beeinträchtigung des zu erhaltenden Bereichs während der Bauphase wird 
so weit wie möglich vermieden.“ 
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Im Bebauungsplan wurde darüber hinaus für den Bereich des Heckenstreifens 
folgendes festgesetzt:  
 
„Randeingrünung 
Die Flächen der Gehölze sind in ihrer Nutzung, Ausprägung und Größe in dem 
dargestellten Umfang zu erhalten. Abgängige Gehölze im Bereich der Gebüsche 
sind durch heimische, standortgerechte Gehölze gemäß der Pflanzliste 2 zu er-
setzen. Abgängige oder auszutauschende Gehölze sind in folgender Qualität zu 
pflanzen: 
- Bäume: Stu 12 - 14 cm, 3xv.,  
- Sträucher: 2xv., 60 - 100 cm  
 
Bepflanzungen in Nähe von Hochspannungsleitungen 
Innerhalb der Schutzstreifen der Hochspannungsleitungen ist ein Bewuchs bis 
zu einer Höhe 3,0 m zulässig. Höhere Anpflanzungen, z.B. Einzelbäume, sind 
nur in Abstimmung mit dem Leitungsträger (SYNA GmbH) zulässig.“ 
 
Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
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Eingriffe in den Naturhaushalt 
 
Durch die Maßnahmen im Bereich der gemeindeeigenen Flächen kann ein Aus-
gleich in Höhe von 931.017 Biotoppunkten erzielt werden. Durch die insgesamt 
13 externen Ausgleichsmaßnahmen auf einer Fläche von insgesamt über 6,9 ha 
können ca. 90 % des Eingriffsdefizits (1.031.107 Pkt.) aus dem Baugebiet aus-
geglichen werden. Der Berechnung des Eingriffs liegt die Annahme zu Grunde, 
dass 100 % der Festsetzungen ausgenutzt werden. In der Regel ist jedoch davon 
auszugehen, dass die rechtlichen Möglichkeiten nicht komplett ausgenutzt wer-
den. Zudem stehen einem Verlust der Bodenfunktion auf ca. 50.000 m², ca. 
56.000 m² auf denen die Bodenfunktion verbessert wird gegen-über. Im Hinblick 
darauf gilt der Eingriff als ausgeglichen. Weitere Maßnahmen sind nicht erforder-
lich. 
 
Die Kompensationsmöglichkeiten in der Gemeinde wurden eingehend geprüft 
und abgewogen. Maßgeblich für die Auswahl einer Ausgleichsfläche ist deren 
zeitnahe Verfügbarkeit. Dies lässt sich realistisch nur auf gemeindeeigenen Flä-
chen umsetzten. Die Gemeinde Niedernhausen hat deshalb im Vorfeld der Pla-
nung bereits einige potentielle und zum Erwerb anstehende Grundstücke fach-
lich prüfen lassen und ein Teil der Flächen angekauft. Ein geldwerter Ausgleich 
ist nicht vorgesehen. Die Maßnahmen wurden bereits 2015 /16 mit der Unteren 
Naturschutzbehörde abgestimmt. Zum Teil sind die Flächen bereits im Flächen-
nutzungsplan der Gemeinde als Ausgleichsflächen gekennzeichnet.  
 
Die Ausgleichsmöglichkeiten im Bereich von Waldflächen wurde ebenfalls über-
prüft. Auch Maßnahmen, die aus den Bachschauen resultieren wurden überprüft.  
Die verwendeten Ausgleichsflächen sind ein Ergebnis aus langen Abstimmungs- 
und Abwägungsprozessen unter Beteiligung der zuständigen Fachämter. Im 
Umweltbericht sind unter Pkt. 4.3.5 Beurteilung von potentiellen Ausgleichsflä-
chen dazu ergänzende Angaben hinsichtlich der Eignung der Flächen beschrie-
ben.  
 
 
Die Bedenken werden zurückgewiesen.  
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Beratungsstelle 
 
Die Einrichtung einer Beratungsstelle ist nicht Plangegenstand eines Bebau-
ungsplanes. 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
Reptilien 
 
Der Zoologe Herr Eppler, Fa. Memo consulting, führt hierzu am 11.07.2018 fol-
gendes aus: 
 
 
Reptilienvorkommen wurden auf der Fläche nur in geringem Umfang festgestellt. 
Die Anregung zur Verbesserung der Habitatstrukturen wäre durchaus sinnvoll, 
jedoch setzt die Umsetzung besonnte und zumindest halboffene Bereiche vo-
raus, wie ja auch der Einwender in seiner Stellungnahme feststellt. Erfahrungs-
gemäß haben Reptilien im Siedlungsbereich jedoch (wie bereits oben zu den 
Vogelarten festgestellt) oft unter der Prädation von Hauskatzen zu leiden. Es 
wird empfohlen, die beschriebene Schutzmaßnahme für Reptilien auf freiwilliger 
Basis auf einer geeigneten Teilfläche, besser noch aber an anderer Stelle auf 
einer Fläche in öffentlichem Eigentum durchzuführen. Der NABU Niedernhausen 
als vorschlagende Institution könnte hierzu mit einbezogen werden. 
 
Die Anregung wird zurückgewiesen. 
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Lärmschutz 
 
Eine Bepflanzung kann keinen Lärmschutz bewirken. Daher sind im Südwesten 
des Plangebietes zwei Lärmschutzwälle vorgesehen. Diese sind entsprechend 
der nachfolgenden Festsetzungen zu begrünen: 
 
„Lärmschutzwall 
Innerhalb der Flächen sind heimische und standortgerechte Gehölze in einem 
Abstand von 1,50 m anzupflanzen. Neben Sträuchern sind mind. 5 % Bäume 2. 
Ordnung in die Pflanzung zu integrieren. Die Pflanzenauswahl ist gemäß Pflanz-
listen vorzunehmen. Die Sträucher sind in Gruppen von mind. 3 - 10 Stück zu 
pflanzen. Die Pflanzung ist stufig aufzubauen. In den Randbereichen sind Kraut-
säume durch Einsaat einer artenreichen Blühmischung zu entwickeln und alle 1 
- 2 Jahre abschnittsweise und zeitlich versetzt zu mähen. Zum Schutz der Tier-
welt sind alle Pflege- und Schneidemaßnahmen in den Herbst- und Wintermo-
naten, d.h. nach dem Blattfall ab Oktober / November bis Ende Februar ab-
schnittsweise durchzuführen. Dünge- und Spritzmittel dürfen nicht ausgebracht 
werden. Gehölze sind gemäß der Pflanzliste 2 zu pflanzen. Die Pflanzen sind in 
folgender Qualität zu pflanzen: 
- Bäume: Stu 12 - 14 cm, 3xv.,  
- Sträucher: 2xv., 60 - 100 cm: 
 
Insofern besteht kein Bedarf an der Festsetzung einer fünfreihigen „Windschutz-
pflanzung“ 
 
Die Anregung wird zurückgewiesen.  
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Kraut- und Blühstreifen 
 
In der Maßnahme 1 sind als Bestandteil der Hecke bis zu 3 m breite Krautstrei-
fen, in Maßnahme 2 5 m breite Blühstreifen festgesetzt, die für eine Artenvielfalt 
ausreichend sind. 
 
Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
 
 
 
Maßnahmen im Theisstal 
 
Die Maßnahme Nr. 9 im Theißtal dient der Entwicklung von Wiesenbrachen in 
nährstoffarme Feuchtwiesen. Der Rückschnitt der aufwachsenden Gehölze ist 
eine reine Pflegemaßnahme und ohne Aufwertung berechnet. Diese Maßnah-
men dienen der Unterstützung der Maßnahmen Nr. 6. 
 
Grundsätzlich muss naturschutzrechtlich die dauerhafte Erhaltung (30 Jahre) si-
chergestellt sein. Die Maßnahmen werden auf gemeindlichen Flächen durchge-
führt und werden seitens der Gemeinde im Rahmen von Verpachtungs- und Pfle-
geverträgen vertraglich gesichert. Auch ist es Pflicht der Gemeinde, die Einhal-
tung der vertraglichen Vereinbarungen, zu überwachen. Eine Zahlung von För-
dergeldern ist nicht möglich, da es sich dann um eine Doppelförderung handeln 
würde.  
 
Die Bedenken werden zurückgewiesen 
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Dunkler Ameisenbläuling 

 

Die mit der Maßnahmen Nr. 6 und 7 belegten Flächen dienen zur Extensivierung 

von Grünland. Grundsätzlich besteht die Möglichkeit die Flächen für Lebens-

räume des Dunklen Ameisenbläulings zu entwickeln. 

 

So könnte man schmale Streifen oder kleine Flecken in der Wiese umbrechen 

und entsprechend einsäen. Von dort aus könnte sich der Wiesenknopf ausbrei-

ten. Die Pflege müsste sich auf eine einschürige Mahd ab Anfang September 

begrenzen. Zudem müsste auf den Einsatz schwerer Maschinen sowie auf zu-

sätzlichen Nährstoffeintrag verzichtet werden. 

 

Für den erforderlichen Ausgleich ist eine solche Maßnahme nicht erforderlich. 

Die Änderungen der Festsetzungen würde zudem eine erneute Offenlage des 

Bebauungsplanes erforderlich machen. Da die Gemeinde Eigentümer der 

Grundstücke ist, besteht jedoch auch im Rahmen der Ausarbeitung der Pflege-

verträge die Möglichkeit, eine entsprechende, den Dunklen Ameisenbläuling be-

günstigende, Bewirtschaftung zu vereinbaren. 

 

Die Anregung ist im Rahmen der Vereinbarung der Pflegeverträge auf Um-

setzbarkeit hin zu überprüfen. 
 
 
Maßnahme 9 
Die Maßnahme Nr. 9 wurde nicht als Kompensationsmaßnahme berücksichtigt, 
sondern wurde als notwendige Pflegemaßnahme zur Umsetzung der Maßnah-
men Nr. 6 festgesetzt. 
 
Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
 
 
 
 

 

https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Einsch%C3%BCrig&action=edit&redlink=1
https://de.wikipedia.org/wiki/M%C3%A4hen
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Durchführungsfrist 
 
Die neue Kompensationsverordnung ist noch nicht in Kraft und somit auf diesen 
Bebauungsplan nicht anwendbar. 
 
Die Maßnahmen werden auf gemeindlichen Flächen durchgeführt und sind sei-
tens der Gemeinde im Rahmen der Verpachtung vertraglich zu regeln und zu 
überwachen. Die Gemeinde beabsichtigt die Maßnahmen zeitnah umzusetzen. 
 
Der Hinweis wir zur Kenntnis genommen. 
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